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Grußwort Winfried Kretschmann MdL, Fraktionsvorsitz ender  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler,    

liebe Expertinnen und Experten zum Thema unserer Anhörung 

„Inklusion muss Schule machen“. 

 

Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen im Landtag bei uns Grünen. 

Noch nie haben sich so viele Menschen zu einer Anhörung von uns angemeldet! 

Das Thema berührt uns alle offensichtlich sehr. Denn es geht um einen grundlegenden 

Perspektivenwechsel in unserer Gesellschaft, der von uns allen vollzogen werden muss: Die 

Inklusion von Menschen mit Behinderung in das öffentliche Leben und insbesondere die Inklusion 

von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in unser Bildungssystem.    

 

Bis heute gibt es in Baden-Württemberg die Sonderschulpflicht für Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf. Zwar hat Kultusminister Rau im Mai dieses Jahres die 

Abschaffung der Sonderschulpflicht angekündigt, aber auch künftig soll es kein uneingeschränktes 

Wahlrecht für Eltern behinderten Kindern geben.  

 

Zu Recht setzten viele Familien mit behinderten Kindern große Hoffnungen auf die in diesem Jahr  

auch von Deutschland ratifizierte „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen“.  

Die UN-Konvention stellt einen Meilenstein in der Behindertenpolitik dar: Ausgehend vom 

Menschenrechtsansatz führt sie das Recht auf Selbstbestimmung, Partizipation und umfassenden 

Diskriminierungsschutz für Menschen mit Behinderungen ein und fordert eine barrierefreie und 

inklusive Gesellschaft. 

Nicht nur wegen ihrer Zielsetzung, sondern auch auf Grund ihrer inhaltlichen Reichweite quer 

durch alle Lebensbereiche birgt die Konvention ein großes Innovationspotential – auch für Baden-

Württemberg. Sie soll die volle und gleichberechtigte Achtung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen fördern, schützen und gewährleisten. Das 

heißt für die Praxis, dass behinderte Menschen weder in der Gesellschaft noch  von der Gesellschaft 

behindert werden dürfen. Damit begründet die UN-Konvention einen Anspruch auf Teilhabe - auf 

ein Leben mitten in der Gesellschaft und nicht an ihrem Rande.  
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Die praktischen Erfahrungen, die Menschen mit Behinderungen hierzulande machen, sind im 

Gegensatz dazu häufig geprägt von Etikettierung, Stigmatisierung und Aussonderung.  

Insofern sind wir alle gefordert, unser Selbstverständnis neu zu justieren und Menschen mit 

Behinderungen bei all unserem Tun und insbesondere bei künftigen Entscheidungen der Politik in 

den Bereichen Erziehung, Bildung, Mobilität, Arbeitswelt, Pflege und Teilhabe von Anfang an 

konsequent mitzudenken und inklusive Lösungen und Maßnahmen zu entwickeln.  

 

Nicht Menschen mit Behinderung passen sich an, sondern gesellschaftliche Strukturen richten sich 

aus nach den Menschen – denen mit und denen ohne Behinderung.     

 

Die hierzulande gängige Praxis, behinderte Kinder in der Regel auf Sonderschulen  zu verweisen, 

steht in eklatantem Widerspruch zu den Werten der UN-Konvention. Denn sie schreibt die inklusive 

Schule in Artikel 24 als Rechtsanspruch fest.  

Es besteht also ein enormer Änderungsbedarf: Wir müssen die Hürden zur Inklusion abbauen und 

die rechtlichen Voraussetzungen für Elternwahlrecht und lernzieldifferenten gemeinsamen 

Unterricht schaffen. 

 

Wir GRÜNEN haben bereits mehrere parlamentarische Initiativen zur Umsetzung der UN-

Konvention in den Landtag eingebracht.  

Mit unserem Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes, mit dem wir Inklusion als 

Rechtsanspruch verankern wollen verfolgen wir das Ziel, eine konstruktive Debatte mit Eltern, 

Verbänden, sowie Schulen, sowie den anderen Fraktionen im Landtag über die Schritte zur 

Inklusion zu führen 

 

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die notwendigen Reformschritte zu einer inklusiven 

Schule in BW auf den Weg gebracht werden!  

Nicht in 10 Jahren, sondern jetzt! 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen anregende und ergebnisreiche Diskussionen.  

Wenn ich die vielen Betroffenen und Interessierten hier sehe, bin ich mir sicher: Inklusion muss 

nicht nur Schule machen – Inklusion wird  Schule machen! 
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Einleitung Renate Rastätter MdL, bildungspolitische Sprecherin  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich bin geradezu überwältigt von der großen Resonanz auf unsere Einladung zur heutigen 

Anhörung. Üblicherweise erreichen wir zwischen 70 und 150 interessierte Menschen zu unseren 

Anhörungen. Unsere zweitgrößte Anhörung hatten wir vor zwei Jahren zum Thema „Wie geht 

individuelle Förderung“, bei der die renommierte Lern- und Kognitionsforscherin Prof. Dr. 

Elisabeth Stern den Hauptvortrag hielt. Es geht heute im Kern um die gleichen Grundfragen:  „Wie 

schaffen wir es, mit der Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Kindern positiv und wertschätzend 

umzugehen?“  Welches Menschenbildung und welche Haltung brauchen wir, um Heterogenität als 

Bereicherung und nicht als Hindernis zu sehen? Und wie müssen unsere Schulen pädagogisch, 

räumlich und organisatorisch ausgestaltet sein, damit jedes Kind optimal gefördert wird ohne dass 

wir Schülerinnen und Schüler in verschiedene Schularten sortieren müssen? 

 

Obwohl sich seit rund 30 Jahren auch in Baden-Württemberg immer mehr Eltern von Kindern mit 

Behinderungen für einen gemeinsamen Unterricht engagierten, hat die Landesregierung bis heute an 

der Sonderschulpflicht festgehalten. Daran haben auch die fünf Schulversuche mit integrativen 

Lösungen von 1992 bis 1996 nichts geändert. Lediglich „Außenklassen“ von Sonderschulen an 

Regelschulen und die zielgleiche Integration wurden als Möglichkeit im Schulgesetz verankert. Zu 

einer Öffnung in Richtung in Richtung Inklusion war die Landesregierung nicht bereit. Das 

hochselektive Schulsystem mit seiner institutionellen Benachteilung von Kindern aus sozial 

benachteiligten Familien und die schulgesetzlich verankerte Aussonderung von Kindern mit 

Behinderungen in Sonderschulen durften nicht angetastet werden. Bis heute müssen deshalb Eltern 

von Kindern mit Behinderungen hohe Hürden überwinden, um in Baden-Württemberg einen 

gemeinsamen Unterricht zu erreichen. Oft werden sie in eine unwürdige Bittstellerfunktion 

gedrängt. Nach wie vor gibt es Eltern, die die schmerzhafte Erfahrung machen, dass ihre Kinder an 

der Regelschule nicht erwünscht sind.  

 

Erst zwei wichtige Ereignisse haben bewirkt, dass Kultusminister Rau mit der Ankündigung der 

Abschaffung der Sonderschulpflicht die Flucht nach vorne antreten musste. Erstens der 

spektakuläre Gerichtserfolg der Freien Integrativen Waldorfschule Emmendingen am 25. März 

2009. Nach 10 Jahren erfolgreicher Inklusion von Kindern mit Behinderungen in allen 

Klassenstufen war der Schule die Fortsetzung als Integratives Schulentwicklungsprojekt nicht mehr 

genehmigt worden. Dagegen hatte sich die Schule gerichtlich erfolgreich gewehrt. Zweitens die  
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nationale Konferenz „Vereint für gemeinsame Bildung“ vom 6. bis 7. Mai 2009 in Berlin, bei der es 

um die Umsetzung der neuen UN-Behindertenrechtskonvention im Bildungsbereich in den 

Bundesländern ging und Baden-Württemberg befürchten musste, durch sein rigoroses Festhalten an 

der Sonderschulpflicht am Pranger zu stehen. Freiwillig ist die Entscheidung des Kultusministers 

somit nicht erfolgt. Dennoch bin ich erleichtert, denn es steht damit fest, dass es so wie bisher in 

Baden-Württemberg künftig nicht mehr bleiben wird.  

Fast zeitgleich mit dieser Ankündigung haben wir GRÜNEN unseren neuen Gesetzentwurf zur 

Verankerung der Inklusion im Schulgesetz in den Landtag eingebracht. Unser Gesetzentwurf 

beinhaltet einen Rechtsanspruch auf individuelle sonderpädagogische Förderung und Unterstützung 

- egal ob das Kind eine Sonderschule oder eine Regelschule besucht - sowie ein uneingeschränktes 

Elternwahlrecht für die Sonderschule oder Regelschule und die zieldifferente Integration. Wir 

setzen uns aber auch für eine vollständige Integration von Kindern mit Förderbedarf in den 

Bereichen Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung ein. Nur für einen kleinen 

Teil von Kindern mit Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung wird künftig 

eine zeitweilige oder längere schulische Förderung an einer Jugendhilfeeinrichtung erforderlich 

sein.  

 

Zu unserem Gesetzentwurf haben wir viele positive, aber auch kritische Rückmeldungen erhalten. 

Erstmals musste ich erleben, dass auch diejenigen Eltern sich zu Wort gemeldet haben, die negative 

Erfahrungen mit der Integration ihrer Kinder an der Regelschule gemacht und sich bewusst für die 

Sonderschule entschieden haben. Wir Grünen nehmen diese Sorgen und Ängste der Eltern sehr 

ernst. Sie zeigen deutlich, dass die fehlende Integrationsfähigkeit der allgemeinen Schulen das 

Hauptproblem des gemeinsamen Unterrichts ist. Das bestätigen auch Schulen, die Kinder mit 

Behinderten aufnahmen und sich dadurch pädagogisch überfordert fühlen. Nach Auskunft des 

Kultusministeriums sind in Baden-Württemberg 29 % der Kinder mit Behinderungen an 

Regelschulen integriert. Die dafür zur Verfügung stehenden Lehrerstunden der 

sonderpädagogischen Dienste ermöglichen im Durchschnitt nicht einmal eine halbe Stunde 

Unterstützung pro Schüler. So kann Inklusion nicht funktionieren. Damit die Eltern eine echte 

Wahlfreiheit  haben, müssen die notwendigen pädagogischen räumlichen und finanziellen 

Voraussetzungen dafür geschaffen werden.  

 

Unser Gesetzentwurf zielt also auf eine Veränderung vor allem der Regelschulen. Auf keinen Fall 

dürfen aber Abstriche an der Förderung der Kinder gemacht werden, deren Eltern sich auch künftig 

für die Sonderschule entscheiden.  
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Bei der Weiterentwicklung unseres Bildungswesens in Richtung Inklusion müssen wir nicht bei 

Adam und Eva anfangen. Trotz der restriktiven gesetzlichen Voraussetzungen gibt es inzwischen 

sehr viele  positive und ermutigende Beispiele gelungener Inklusion auch in Baden-Württemberg. 

Einige Schulen mit ISEP und Außenklassen haben bereits zu integrativen Profilschulen 

weiterentwickelt. Immer mehr geht diese Entwicklung von den Sonderschulen aus. Und so ist es 

auch kein Zufall, dass die überwiegende Mehrheit der heute anwesenden Schulleiterinnen und 

Schulleiter aus Sonderschulen kommen. Es gibt darunter welche, die fast alle ihre Klassen an 

Kooperationsschulen auslagern und Integration befördern, wie z. B. der Schulleiter der Gustav-

Heinemann-Schule in Pforzheim, der zudem seine Grundschule inklusiv aufbauen möchte, in dem 

der Grundschulkinder aufnimmt – ähnlich wie die Stephan-Hawking-Schule in Neckargemünd, die 

sich ebenfalls zur inklusiven Schule weiterentwickelt hat. Beide Schulleiter, Herr Böhringer und 

Herr Förster, sind heute bei uns. Bis jetzt gibt es solche integrativ arbeiteten Klassen der ISEP und 

Außenklassen überwiegend an Grund- und Hauptschulen, nämlich 164 an Grundschulen, 88 an 

Hauptschulen, 3 an Realschulen und ein allererstes Gymnasium, das eine Außenklasse der privaten 

Oberlin-Körperbehindertenschule aufgenommen hat. Es ist das Anne-Frank-Gymnasium in 

Rheinau, dessen Schulleiterin, Frau Lefevre ist auch heute unter uns.  

 

Mit unserer heutigen Anhörung wollen klären, wie der notwendige Paradigmenwechsel zur 

Inklusiven Schule, wie sie die UN-Behindertenrechtskonvention vorschreibt, durchgeführt werden 

kann. Wir werden die wissenschaftlichen Grundlagen für die Inklusion in den Blick nehmen – dafür 

haben wir unsere Referenten Prof. Hans Wocken und Frau Prof. Merz-Atalik gewonnen. Die 

aktuelle Sicht des Kultusministeriums wird Herr Ministerialrat Sönke Assmussen aus dem 

Kultusministerium darstellen. Doro Moritz, die GEW-Vorsitzende in Baden-Württemberg und 

Thomas Stöppler, der Vorsitzende des Fachverbandes Sonderpädagogik (VDS) werden die 

Positionen der allgemeinen und der Sonderpädagogik vortragen. Wichtig ist auch die kommunale 

Sicht. Dazu haben wir den Schuldezernenten des Städtetags, Herrn Brugger, gewinnen können. 

Ganz wichtig ist für uns die Sicht der betroffenen Eltern. Wir freuen uns, dass Frau Alexandra 

Palzer vom Verband „Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen Baden-Württemberg“ zu uns 

sprechen wird. Aber auch Sie, meine Damen und Herren aus allen gesellschaftlichen Bereichen, 

sollen aktiv in die Diskussion eingebunden werden.  
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Zu den klärenden Fragen gehören für uns nicht nur die schulrechtlichen Fragen, sondern auch die 

notwendigen pädagogischen, räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen mit denen die 

Inklusion überhaupt erst erreicht werden kann. Ich freue mich auf die Vorträge, auf die kritischen 

und positiven Beiträge. Unsere Initiativen als Oppositionsfraktion müssen eine Perspektive, ein Ziel 

formulieren, sie müssen aber auch praxistaugliche Vorschläge zur Umsetzung beinhalten. Dazu 

brauchen wir Ihre Rückmeldungen.  

Vielen Dank. 

 

Grüner Gesetzentwurf:  http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/4000/14_4586_d.pdf 

Debatte im Landtag: http://www.landtag-bw.de/wp14/plp/14_0069_18062009.pdf S. 22 ff. 
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Beitrag Prof. (em.) Hans Wocken, Uni Hamburg, Fachbereich Lernen 
und Integration 
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Prof. Dr. Hans Wocken
www.hans-wocken.de

 
Sehr geehrten Damen und Herren, es ist meine Aufgabe, heute Kassensturz zu machen, zu sagen, 

wo steht Baden-Württemberg und wo sollte es hingehen. 

Das ist natürlich ein relativ riskantes Unternehmen, als Fremder in ein gastfreundliches Land zu 

kommen und dieses Land dann gleich mit Kritik zu überziehen. Gottlob muss ich das nicht nach 

subjektivem Meinen und Glauben tun, sondern kann mich auf eine sehr solide Grundlage beziehen.  

Die Grundlage ist die UN-Behindertenrechts-Konvention, die vom deutschen Bundestag und vom 

deutschen Bundesrat ratifiziert worden ist, also auch von Baden-Württemberg, und in dieser UN-

Rechtskonvention gibt es relativ klare Bestimmungen. 
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Die Vertragsstaaten – und damit auch Baden-Württemberg -  gewährleisten, dass Menschen mit 

Behinderungen  nicht aufgrund von Behinderungen vom allgemeinen Schulwesen ausgeschlossen 

werden. 

 

Die Vertragsstaaten gewährleisten 

…dass Menschen mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung  
vom allgemeinen Bildungssystem
ausgeschlossen werden

Verbot der Sonderschulpflicht
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Das steht da deutlich drin, das bedeutet, Verbot der Sonderschulpflicht. Wenn niemand aufgrund 

Behinderung ausgeschlossen werden darf, dann kann es keine Sonderschulpflicht geben. Wenn der 

Herr Kultusminister Rau also ein Ende der Sonderschulpflicht angekündigt hat,  dann ist das 

keineswegs unbedingt auf Reformeifer zurückzuführen,  sondern das ist geboten. Eine 

Sonderschulpflicht ist verfassungswidrig. Sie gehört abgeschafft. 
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Die zweite Bestimmung: Die Vertragsstaaten gewährleisten ein inklusives  Bildungssystem. 

 

Die Vertragsstaaten gewährleisten 

…ein integratives Bildungssystem

Gebot inklusiver Unterrichtsangebote
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Da ergeht nun der Streit darüber, was ist ein inklusives Bildungssystem? 

Fundamentalisten, wie meine Freundin Brigitte Schumann, glauben, dass „inklusives 

Bildungssystem“ bedeutet, es darf kein Gymnasium mehr geben, es darf keine Sonderschule mehr 

geben. Dieser Auffassung schließe ich mich nicht an. 

Die UN-Behindertenrechts-Konvention verbietet keine Gymnasien, die UN-Behindertenrechts-

Konvention verbietet keine Sonderschulen, aber sie gebietet den Aufbau eines inklusiven 

Bildungssystems. Es müssen inklusive Unterrichtsangebote her, da geht nun kein Weg dran vorbei. 

Mag es weiterhin auch Sonderschulen geben, mag es auch weiterhin Gymnasien geben, zur 

Gliederung des Bildungssystems sagt die UN-Behindertenrechts-Konvention gar nichts. Aber 

Inklusion muss schon her. 

 

Werden diese beiden Bestimmungen von Baden-Württemberg erfüllt? 

Ich nehme mein Urteil vorweg:  
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quantitativ: zu wenig

qualitativ: zu halbherzig
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Es ist quantitativ viel zu wenig und es ist qualitativ zu halbherzig. 

Fangen wir bei dem ersten Kapitel an – quantitativ – und schauen einmal ganz kurz über den 

Tellerrand, nach Europa. 
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Auf dieser Grafik sehen Sie die Integrations- bzw.  Selektionsquoten von Ländern in Europa. 

Die roten Säulen, das ist der Anteil der Kinder, die in Sonderschulen beschult werden. Die gelben 

Säulen entsprechen dem Anteil der integrierten Kinder. 
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Auf der rechten Seite der Grafik  sehen Sie die skandinavischen Länder und Italien und dort haben 

wir Integrationsquoten von 95, 90 bis hin zu 100 % in Italien. 

Auf der linken Seite finden  Sie die Länder mit den höchsten Segregationsquoten, dazu gehört 

Belgien und dazu gehört auch Deutschland. Ungefähr 85 %  der behinderten Kinder werden in 

Deutschland in Sonderschulen gefördert.  

 
Und das ist die Integrationsentwicklung in Deutschland: 
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In den letzten 10 Jahren, seit 1999 haben wir uns von einer Integrationsquote von 11, 6 % zu einer 

Integrationsquote von 15,2 % vorgearbeitet. Die Devise hieß damals in der Politik immer: „So viel 

Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig.“ Mit der Geschwindigkeit sind wir dann in 

10 Jahren weitergekommen um ganze vier Prozentpunkte.  

 

In Baden-Württemberg sieht das nun relativ rosig aus. Der Sozialverband Deutschland hat ein 

Bildungsbarometer für Deutschland aufgestellt, und dort verzeichnet der Sozialverband 

Deutschland für Baden-Württemberg eine Integrationsquote von über 25 %. Ich bin ein bisschen 

misstrauisch, lasse es aber einmal so stehen. 
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Immerhin wird das Land Baden-Württemberg, wie viele andere, auch rot eingefärbt und „rot“ 

bedeutet für den Sozialverband Deutschlands „ein politischer Wille ist nicht erkennbar“(kommt 

nicht von mir, kommt vom Sozialverband Deutschland). 

Also – Baden-Württemberg wäre dann bei einer Integrationsquote von 25 % und das bezeichne ich 

als viel zu wenig, wir müssen in die Spitzenländer Europas aufrücken und das würde mindestens 

eine Verdreifachung der Integrationsquote bedeuten. 

 

Quantitativ haben wir eine Menge zu tun, wie sieht es nun qualitativ aus? 

Um die Qualität der Inklusions- und Integrationsarbeit in Baden-Württemberg zu beurteilen, muss 

ich Ihnen ganz kurz deutlich machen, was denn nun „Inklusion“ ist. 

Man redet ja nicht mehr von „Integration“, sondern wer sich für progressiv hält, sagt immer 

„Inklusion“. 

Wir gehen aus von der Vielfalt der Kinder. Es gibt Grünlinge, Rotlinge, Gelblinge und wie auch 

immer, das hat nichts mit Partei zu tun, sondern Kinder unterscheiden sich nach Alter, Geschlecht, 

Nationalität, Sprache und anderem mehr. 
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Vielfalt

der Kinder

 
 
Ich gehe nur auf wenige Umgangsmuster ein.  
 

Exklusion

Theorie der 

Bildungsunfähigkeit

 
 
Zunächst auf das Umgangsmuster „Segregation“: 

Von der Vielfalt der Kinder trennt man sich, und die Kinder werden sorgsam sortiert nach ihren 

Farben, nach gelb, lila, rot, grün und was es noch so gibt. Die Kinder werden von den allgemeinen 

Kindern getrennt und in getrennten Einrichtungen geführt.  
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Segregation

„Zwei-Schulen-Theorie“

Regelschule - Sonderschule

 
 

Das ist die Phase der Separation: Die Kinder werden nach Sonderschularten sortiert und in der 

allgemeinen Schule verbleiben lediglich die „Grünlinge“ – das sind nicht die Grünen, ich sage ganz 

bewusst die „Grünlinge“. 

 

In der Phase der Integration werden alle Schulen durchlässiger, sowohl die allgemeinen Schulen, 

wie auch die Sonderschulen und nun dürfen auch andersfarbige Kinder  in die allgemeine Schule 

gehen. Aber es gibt anscheinend ein paar Kinder, da geht es nun wirklich nicht. Diese Kinder 

werden dann in der Integrationsphase als „nicht integrationsfähig“ bezeichnet, da geht das nicht. 

Integration

„Zwei-Gruppen-Theorie“

Behinderte - Nichtbehinderte

„nicht integrationsfähig“
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Es geht aber in der darauf folgenden Phase, in der Inklusionsphase. In der Inklusionsphase sind 

ausnahmslos alle Kinder im Prinzip integrationsfähig.  

 

Inklusion

Theorie der ungeteilten,
heterogenen Lerngruppe

Die Umwelt muss sich anpassen!

 
 
Es gibt nicht mehr die integrationsfähigen Kinder, sondern es gibt nur noch eine integrationsfähige 

Schule. Es macht aber auch bei diesem und jenem Kind durchaus Probleme. 

Und nun passen Sie auf, was passiert: die Schule ändert sich. Nicht die Kinder müssen 

integrationsfähig werden und sich an die Schule anpassen, sondern die Schule passt sich an die 

Kinder an. Das ist der entscheidende Unterschied.  

 

Inklusion

„Werden alle Kinder (auch) differentiell
unterrichtet?“

3. Anpassung des Unterrichts

„Werden alle Kinder (auch) gemeinsam
unterrichtet?“

2. Gemeinsamer Unterricht

„Werden alle Kinder unterrichtet?“1. Vielfalt der Kinder
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Integration zeichnet sich durch drei Momente aus: Vielfalt der Kinder – wirklich alle Kinder 

werden unterrichtet, ohne jegliche Ausnahme; durch gemeinsamen Unterricht – alle Kinder werden 

gemeinsam unterrichtet und schließlich durch die Anpassung des Unterrichtes die Kinder werden 

auch zieldifferent und dergleichen mehr unterrichtet. 

Inklusion

und differentiellen Lernsituationen 
unterrichtet werden

3. Anpassung des Unterrichts

in gemeinsamen …2. Gemeinsamer Unterricht

dass heterogene Lerngruppen …1. Vielfalt der Kinder

Definition

Inklusiver Unterricht  bedeutet,

 
 
Wir können also definieren: Inklusiver Unterricht bedeutet, dass heterogene Gruppen in 

gemeinsamen und differenziellen Lernsituationen unterrichtet werden. 

So, nun wissen Sie, was Inklusion ist. 

 

Schauen wir uns als Beispiel der Baden-Württembergischen Integration einmal die sog. 

Außenklassen an.  

 

Außenklassen

 



��������	�
�����
�����
������
��
	��
���������	���� ���������
���	���	�������	��� !"
����#�
�$ �
%&��'�(
�����((�)*��'���	*���+�,�(��-������
����
�� �
���
�*��(�������
���
���	��� !"
����#�
�.�

 19 

 
Bei den Außenklassen wird im Schulgebäude der allgemeinen Schule ein Klassenzimmer frei 

geräumt und dort wird eine Klasse der Sonderschule hineingesetzt. Im Prinzip handelt es sich nur 

um eine räumliche Verlagerung einer Sonderschulklasse in die allgemeine Schule qua Konzept. 

Ich weiß natürlich wohl, dass es hier in Baden-Württemberg Außenklassen gibt, die sehr 

fortschrittlich arbeiten und sich zu Kooperationsklassen entwickelt haben, aber das Konzept sieht 

eigentlich nur eine räumliche Verlagerung vor. 

Diese Außenklassen erfüllen nicht die Zielkriterien einer inklusiven Erziehung.  

 

Außenklassen

<> Änderung der allgemeinen Schulenein3. Anpassung des Unterrichts

<> Teilhabe am Schulleben
- teilw. GU in bestimmten Fächern

teils2. Gemeinsamer Unterricht

- Schwerpunkt: GB
- Schüler der Förderschule

nein1. Vielfalt der Kinder

 
 
Es handelt sich nicht um eine Vielfalt der Kinder, in der Regel sind es Kinder von Geistig-

Behinderten-Schulen und diese Schüler bleiben – für Baden-Württemberg weiß ich das nicht genau, 

aber für Bayern definitiv – schulrechtlich Schüler der Förderschule. Es handelt sich nicht um einen 

gemeinsamen Unterricht, sondern man macht gemeinsame Adventsfeiern, die Kinder nehmen am 

Schulleben teil und hier und da auch mal am Sachunterricht, aber insbesondere in Deutsch und 

Mathe findet ein getrennter Unterricht statt. Und schließlich, der Unterricht wird nicht angepasst, 

sondern in der allgemeinen Schule wird nach dem Lehrplan der Allgemeinschule unterrichtet und in 

der Außenklasse nach dem Lehrplan der Sonderschule. 

 

Baden-Württemberg versteht also, wenn man das als Prototyp der Integrationsschule baden-

württembergischen Integration nehmen will, versteht Integration weitestgehend als Kooperation. 

Und das ist ein Unterschied! 
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„nicht integrationsfähig“

Inklusion      = Vielfalt der Kinder

Kooperation = Auswahl der Kinder

 
 
Integration bedeutet „Vielfalt der Kinder“, Kooperation bedeutet immer irgendwie doch „Auswahl 

der Kinder“. Die einen nach links, die andern nach rechts; die einen dürfen integriert werden, die 

anderen dürfen nicht integriert werden. 

Und so findet es sich dann auch in dem baden-württembergischen Schulgesetz: 

 

„Die in § 15 Abs. 1 genannten Schüler sind zum Besuch der 
für sie geeigneten Sonderschule verpflichtet.“ (§ 82,1)

Inklusion      = Vielfalt der Kinder

Kooperation = Auswahl der Kinder

„Darüber, welcher Typ der Sonderschule für den 
Sonderschulpflichtigen geeignet ist, entscheidet die 
Schulaufsichtsbehörde.“ (§ 82, 2)

„Für den Besuch der Grundschulförderklasse kann eine Gebühr durch 
den kommunalen Träger erhoben werden.“ (§ 5a, 3)

 
 
Die in § 15, Abs. 1 – das sind die bekannten Sonderschulen – genannten Schüler sind zum Besuch 

der für sie geeigneten Sonderschule verpflichtet. 

Ich hatte es schon gesagt, dieser Satz ist verfassungswidrig. 

Ferner heißt es dort:  „...darüber, welcher Typ der Sonderschule für den Sonderschulpflichtigen 

geeignet ist, entscheidet die Schulbehörde.“ 

Der erste Satz, das ist die Sprache der Selektion, der zweite Satz, das ist die Sprache der Gewalt – 

kein Elternwahlrecht.  
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Beim Durchblättern des Baden-Württembergischen Schulgesetzes ist mir dann doch ein Satz 

aufgefallen, den ich  – obwohl er nicht ganz zum Thema passt – einmal noch erwähnen möchte. Ich 

bin erschrocken! Im Baden-Württembergischen Schulgesetz gibt es die sog. 

Grundschulförderklassen für „nicht schulfähige“ Kinder, und dort heißt es: „Für den Besuch der 

Grundschulförderklassen kann eine Gebühr von den kommunalen Trägern erheben werden“. 

Das ist die Sprache – wenn es das denn gibt – aber es steht im Gesetz, ich habe es im Gesetz 

gefunden, es ist aber beschämend, dass es so etwas in einem offiziellen Dokument gibt – das finde 

ich beschämend genug! Dieser Satz müsste dann auch verschwinden! In der UN-Konvention steht 

ganz eindeutig, es muss sich um einen unentgeltlichen Unterricht handeln und es kann nicht 

angehen, dass die Benachteiligten noch einmal zur Kasse gebeten werden. 

Soweit der Unterschied: Inklusion ist gemeinsamer Unterricht, Kooperation ist getrennter 

Unterricht.  

 

Inklusion      = gemeinsamer Unterricht

Kooperation = getrennter Unterricht

 
 

Auf der Grafik sehen Sie, die Klassen wohnen nebeneinander, sie benutzen den gleichen Schulhof, 

manchmal werden die Behinderten im Gruppenraum nebenan unterrichtet, aber es ist eben kein 

gemeinsamer Unterricht, sondern letztlich existieren die behinderten Kinder wie ein Zoo an der 

allgemeinen Schule. 
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Und schließlich der zentrale Unterschied, worum der Kampf immer geht, ist es zielgleicher 

Unterricht oder ist es zieldifferenter Unterricht.  

 

Inklusion      = Anpassung des Unterrichts

Kooperation = zielgleicher Unterricht

 
 
Diese Karikatur werden Sie alle miteinander kennen, da steht allerlei Getier vor einem 

Schiedsrichter, ein Affe, ein Elefant, ein Löwe usw. und der Schiedsrichter sagt dann zu den Tieren: 

„Damit es hier gerecht zugeht, heißt die Aufgabe hier für alle gleich – wer von euch ist zuerst oben 

auf dem Baum“. An dieser „gleichen“ Anforderung für ungleiche Individuen können Sie erkennen, 

dass Gleichheit eben nicht Gerechtigkeit ist, sondern fürchterliche Ungerechtigkeit. 

Inklusion ohne Zieldifferenz geht überhaupt nicht. Der verlängerte Arm des gegliederten 

Schulwesens reicht bis in die Außenklassen hinein, und sie müssen zielgleich unterrichtet werden. 

So, jetzt dürfte ich mein Urteil begründet haben:  
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quantitativ: zu wenig

qualitativ: zu halbherzig
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Gewährleistet Baden-Württemberg ein integratives Bildungssystem? Und werden in Baden-

Württemberg Kinder aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen? 

Es ist zu wenig. Wir müssen an die 80%-Marke heran und wir müssen von dem bisherigen Konzept, 

dem ausschließlichen Konzept der Kooperation abkommen, hin zur Inklusion. 

 

So, und nun werde ich Ihnen haarklein sagen, wie das geht! 

Wenn ich Kultusminister wäre, könnte ich Ihnen innerhalb der nächsten zehn Minuten sagen, wie 

man ein inklusives Schulsystem aufbaut, das Kinder aller Behinderungsarten ausnahmslos 

integriert. 

Zwei inklusive Systeme

1. Regelsystem

2. Unterstützungssystem
(„Kompetenzzentrum“, „Mobiler Dienst“)
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Wir brauchen zwei Systeme, ein sog. Regelsystem und ein Unterstützungssystem und diese beiden 

Systeme werde ich Ihnen nun der Reihe nach erläutern. 

 

Fangen wir bei dem Regelsystem an. Machen Sie bitte mit mir ein kleines Gedankenexperiment und 

stellen sich eine Grundschule vor, auf dem Lande, mit vier Klassen, damit das Rechnen einfacher 

wird, möge jede Klasse 25 Kinder haben, diese Grundschule hat also 100 Kinder.  

 

Nun ist es so, dass im Verlaufe der Grundschulzeit etwa zehn Prozent aller Kinder mehr oder 

minder große Probleme im Lernen, in der Sprache und im Verhalten haben. Es geht mir also in der 

alten Terminologie um Lernbehinderte, Sprachbehinderte oder Verhaltensgestörte. Zehn Prozent 

aller Kinder haben diese Probleme. Jede Lehrerin, die eine Klasse mit 25 Kindern hat, kann 

mühelos zwei oder drei Sorgenkinder nennen und diese Kinder sind hier gemeint. 

 

D.h., an dieser Grundschule mit 100 Kindern haben wir zehn Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf. Zehn Kinder, das ist ja fast so viel, wie eine Integrationsklasse. Und folglich verdient 

jede Grundschule mit vier Klassen und 100 Kindern einen Sonderpädagogen. Und diese zehn 

Prozent Kinder mit Sonderförderbedarf, die gibt es immer und überall, das muss man nicht erst 

testen und diagnostizieren, sondern jede Schule bekommt von vornherein einen Sonderpädagogen, 

und das ist dann Prävention im allerbesten Sinne, der Sonderpädagoge ist schon da und dann 

können diese Kinder kommen. Diese Kinder bekommen kein Etikett, keine Diagnose. Die 

Diagnosen sind nicht notwendig, weil der Sonderpädagoge ja schon da ist. Das ist der Charme 

dieser Lösung, wir verzichten auf eine diskriminierende Etikettierung dieser Kinder, aber wir 

verzichten nicht auf deren sonderpädagogische Förderung, sondern wir geben einfach jeder 

Grundschule mit vier Klassen von vornherein einen Sonderpädagogen, der für die 

sonderpädagogische Unterstützung dieser zehn Prozent Kinder zuständig ist. 
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Je Kind ~ 2-3 Stunden pro Woche zusätzlich
(1 Sonderpädagoge für 10 Kinder)

1 Stunde pro Klasse u. pro Tag
(1 Sonderpädagoge für 4 
Klassen)

- mit speziellem Förderbedarf           1
- mit Förderbedarf                             3   
- ohne Förderbedarf                        16
Summe                                            20

- mit Förderbedarf               3 

- ohne Förderbedarf          19  

Summe                              22

Hörbehinderungen
Sehbehinderungen
Körperbehinderungen
Geistige Behinderungen

Lernbehinderungen
Sprachbehinderungen
Verhaltensprobleme

UnterstützungssystemRegelsystem
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Das ist die inklusive Förderung von Kindern mit Lern- Sprach- und Verhaltensproblemen.  

Was ist nun mit den anderen Kindern. Mit Sehen, Hören, Körper, Geist – ich darf das mal so schnell 

abkürzen. Es gibt einen ganz banalen Unterschied zwischen der ersten Gruppe (Lernen, Sprache 

und Verhalten) und der zweiten Gruppe – und das ist die Einprozentmarke. Die erste Gruppe 

(Lernen, Sprache und Verhalten) gibt es über ein Prozent, nämlich zehn Prozent, wie ich eben sagte; 

und die zweite Gruppe, die sind allesamt selten. Alle unter ein Prozent! Und weil diese Kinder so 

selten sind, kann man auch nicht, wie bei dem ersten System, von vorneherein jeder Grundschule 

einen Körperbehinderten-Pädagogen, einen Blindenpädagogen, einen Hörgeschädigten-Pädagogen 

und und und geben, sondern in dem zweiten Fall muss man wegen der Seltenheit der Kinder schon 

hergehen und den sonderpädagogischen Förderbedarf diagnostisch feststellen, diese Kinder 

bekommen dann auch – das ist eine ganz konventionelle Lösung bei mir – bekommen auch dann ein 

Etikett und dann gibt es extra Ressourcen oben drauf. 

In dem zweiten Fall verzichte ich gegenwärtig noch nicht auf den Begriff „Behinderung“, sondern 

ich halte ihn zur Legitimation zusätzlich zu den sonderpädagogischen Ressourcen durchaus für 

legitim. 

Ich glaube auch, dass die Eltern von Kindern mit speziellen Behinderungen, so nenne ich die zweite 

Gruppe, es nicht als diskriminierend empfingen, wenn ich ihr Kind „behindert“ nenne. Die Eltern 

von hörgeschädigten und sehgeschädigten Kindern wissen im ersten Lebensjahr, dass sie ein 

behindertes Kind haben und Eltern von körperbehinderten Kindern, deren Kind im Rollstuhl sitzt,  

wissen das auch, da muss niemand lange herumflunkern. Also im zweiten Fall ist der 

Behinderungsbegriff durchaus noch legitim. 
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In diesem zweiten Fall bekommen also die Kinder einen „Stempel“ und dann gibt es dort extra 

Ressourcen oben drauf, und diese behinderten Kinder, die Kinder mit speziellen Behinderungen,  

die werden dann nicht von einem stationären, an der Schule ansässigen Sonderpädagogen betreut 

und unterstützt, sondern von einem „Wanderlehrer“. Die Schweizer sagen, das ist ein „Köfferli-

Pädagoge“, stimmt ein bisschen, denn der geht von Schule zu Schule und von Klasse zu Klasse und 

besucht dort seine Kinder. Dieses zweite System ist vorbildlich ausgeprägt in der schleswig-

holsteinischen Schule für Blinde und Sehgeschädigte. In Schleswig-Holstein war vor 30 Jahren die 

Situation so, wenn Eltern ein blindes oder sehgeschädigtes Kind hatten, dann musste dieses Kind 

entweder nach Hamburg in die Blindenschule – bedeutet Internataufenthalt – oder es ging in die 

örtliche Schule, bekam aber keine sonderpädagogische Unterstützung. Und da hat man in 

Schleswig- Holstein ein alternatives System erfunden, es gibt in der Stadt Schleswig, in Schleswig-

Holstein eine Blinden- und Sehbehinderten Schule mit 27 Lehrern und diese 27 Lehrer haben das 

ganze Land Schleswig Holstein unter sich aufgeteilt, der eine bekommt den Kreis Husum, der 

nächste bekommt den Kreis Pinneberg, usw. und die Lehrer gehen von Schule zu Schule und 

unterstützen die Kinder in ihrer jeweiligen Schule. Und damit die Lehrer auch ein zu Hause haben 

und nicht nur auf der Straße sind, gibt es weiterhin ein Lehrerhaus, nämlich die Schule. In dieser 

Schule gibt es einen Schulleiter, da gibt es ein Konferenzzimmer, eine Bibliothek und eine 

Sekretärin und eine Kaffeemaschine und was der Mensch sonst noch zum Glücklichsein gebraucht. 

 

Und dieses zweite System, das kann man nennen „Förderzentrum“.  

Förderzentrum ist eine Sonderschule, eine Institution OHNE Schüler, das ist der entscheidende 

Unterschied zur Sonderschule. 

Also, wir haben in einem inklusiven System zwei Systeme, das Regelsystem (Lernen, Sprache und 

Verhalten) mit der präventiven Zuweisung eines Sonderpädagogen dafür, und zweitens haben wir 

ein Unterstützungssystem, das ist ein externes Beratungszentrum zur Unterstützung für Kinder mit 

Behinderungen.  
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UnterstützungssystemRegelsystem +

Eine Schule für alle Kinder
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Und wenn wir diese beiden Systeme haben, dann haben wir wirklich EINE Schule für alle Kinder, 

wie ich das versprochen habe. So kann es gehen. 

 

Ich wiederhole: Mein bildungspolitisches Konzept – der unverrückbare Grundsatz muss gelten, 

Integration ist generell unteilbar! Es gibt keine Trennung zwischen integrationsfähigen und nicht 

integrationsfähigen Kindern. 

Zweitens: Inklusion sollte zur Regel und zur Pflicht werden in den Förderschwerpunkten „Lern-, 

Sprach- und Verhalten-„. Da bin ich generell gegen ein Elternwahlrecht, weil das Elternwahlrecht 

in diesen Fällen selektiv sein wird. Diese Kinder kommen häufig aus bildungsfernen Schichten und 

diesen Eltern ist es manchmal „wurst“, wie die Kinder gefördert werden. 

Die Eltern von lernbehinderten Kindern, denen steht das Wasser bis zum Halse und die haben kein 

Interesse an Bildung. Im Interesse der Kinder bin ich hier GEGEN ein Elternwahlrecht, bei diesen 

Bereichen. 

Drittens: Inklusion als Angebot und Wahl bei den SPEZIELLEN Behinderungen, also bei 

Hörgeschädigten, Blinden, usw. Diese Eltern sollen weiterhin das Wahlrecht haben! Ich mache also 

einen strikten Unterschied zwischen Integration als Pflicht (Lernen, Sprache und Verhalten) und 

Integration als Wahl. Da bleiben dann auch die 20 %, wenn wir 80 % integriert haben. Da ist dann 

nachher ein bisschen Luft. 
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• Grundsatz: Integration ist unteilbar!   
Alle Kinder sind „integrationsfähig“.

• Inklusion als Regel und Pflicht:        
Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Verhalten

• Inklusion als Angebot und Wahl: 
Spezielle Behinderungen GB, KB, HB und SB

 
 

Zurzeit sehe ich drei Problembereiche, wo wir das noch nicht morgen und übermorgen lösen 

können. 
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Problembedarfe:

- ganztägige Betreuung
- Gebärdensprache
- psychiatrische Betreuung

 
 
All diejenigen Kinder, die auf eine ganztägige Betreuung angewiesen sind, und es gibt Eltern, die 

sich das wünschen, weil sie ansonsten zusammenbrechen, für all diejenigen Eltern sollte weiterhin 

eine ganztägige Beschulung an Sonderschulen zur Verfügung stehen. 

Zweitens: All diejenigen Kinder, die auf Gebärdensprache angewiesen sind. 
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Drittens: Kinder die auf eine psychiatrische Betreuung angewiesen sind, also die 

schwerstverhaltensauffälligen Kinder, die einen ganzen Unterricht schmeißen können.  

Ich meine nicht die Verhaltensauffälligkeiten so im Allgemeinen, sondern die 

schwerstbeeinträchtigten Kinder, das sind 0,001 %. Nicht dass Sie anfangen, dieses zum Kriterium, 

das geht bei denen nicht, zu machen. Die allerschwersten Fälle können wir nicht integrieren, das 

geht nicht. 

So. Dürfen wir hoffen? Ich verfolge leider nicht alle Äußerungen des baden-württembergischen 

Bildungsministers, aber aus Bayern kann ich Ihnen sagen, welche Hoffnung dort besteht.  

Es gab in Bayern am 29. Juni eine wunderschöne Sommernacht, mit einem sternenklaren Himmel, 

und da erschien an diesem sternenklaren Himmel ein leuchtender Satz:  

 

„Die bestehenden Systeme sollen durch neue Modelle 
sogenannter inklusiver Beschulung fortentwickelt werden. 

Hier geht es zum Beispiel um die Einführung 
sogenannter Inklusionsklassen als Klassen an der Volksschule, 
in denen Schüler ohne und mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
durch eine Lehrkraft der Volksschule sowie durchgehend durch eine 
Lehrkraft der Förderschule lernzieldifferent unterrichtet werden.“

KM Dr. Spaenle, Pressemitteilung vom 28. Juli 2009

28. Juli 2009

 
 
„Die bestehenden Systeme sollen durch neue Modelle sogenannter inklusiver Beschulung 

fortentwickelt werden. – Das ließ aufhorchen!  Hier geht es zum Beispiel um die Einführung 

sogenannter Inklusionsklassen als Klassen an der Volksschule, in denen Schüler ohne und mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf durch eine Lehrkraft der Volksschule sowie durchgehend durch 

eine Lehrkraft der Förderschule lernzieldifferent unterrichtet werden. 

Das sind markige Worte – und diese Worte kamen nicht vom Erzengel Gabriel, sondern von einem 

Kultusminister, vom Kultusminister Dr. Spaenle aus Bayern. 

Ich war bislang kleingläubig und habe gedacht, unsere Kultusminister wissen gar nicht, was 

Inklusion ist – sie wissen das! Hoffen wir, dass sie es denn auch tun. Vielen Dank! 
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Beitrag Prof. Dr. Kerstin Merz-Atalik, Professorin für Allgemeine 
und Rehabilitationspädagogik (Prorektorin für Studium, Lehre und 
internationale Beziehungen), PH Ludwigsburg / Fakultät für 
Sonderpädagogik 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Mit-, von- und füreinander lernen, das habe ich in meiner Praxis als Integrationsstützlehrerin in 

Berlin im Rahmen meiner eigenen Berufspraxis anschaulich erfahren können, und zwar nicht nur 

auf der Ebene der Kinder, sondern auch auf der Ebene der Pädagogen. Ich habe Diplom-

Sonderpädagogik studiert, war aber überhaupt nicht vorbereitet auf eine integrative 

Unterrichtssituation. Ich war auch nicht vorbereitet auf Teamarbeit und Kooperation, die nun 

erforderlich waren und auch nicht auf die Zusammenarbeit mit Eltern – ganz viele Aspekte, die in 

meiner eigenen Ausbildung gefehlt haben. Von daher habe ich sehr davon profitiert, dass man in 

einem Team, das eine Klasse gemeinsam unterrichtet, mit- von- und füreinander lernen kann. 
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Herr Prof. Wocken hat es gerade schon aufgezeigt, die UN-Konvention wurde von der deutschen 

Regierung im Frühjahr unterzeichnet. Die deutschsprachige Übersetzung ist nicht legitimiert. Es 

gibt insgesamt sechs Sprachen, in welche die UN-Konvention übersetzt worden ist, die 

deutschsprachige Übersetzung ist NICHT von der UN legitimiert, deshalb beziehe ich mich im 

Folgenden auf die englischsprachige, auf das Original.  
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Anhörung Landtag BW 2009Prof. Dr.  Merz-Atalik

„States Parties recognize the right of 
persons with disabilities to education. With a 

view to realizing this right without 
discrimination and on the basis of equal 

opportunity, States parties shall ensure an 
inclusive education system at all levels and 

life long learning...“

 

 

Ein Rechtsgutachten der Max-Träger-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass die Übersetzung 

„integratives Schulsystem“ fehlerhaft ist, deswegen möchte ich die Formulierung im Original  

„inclusive education system“ verwenden, was meines Erachtens und auch nach den Ausführungen 

von Herrn Prof. Wocken nicht gleichzusetzen ist mit einem „integrativen“ Bildungssystem. 

Mit der Unterzeichnung der Ratifizierung ging auch einher, dass man sich damit verpflichtet hat, in 

zwei Jahren einen Eingangsbericht zu erstellen, wie weit man in der Entwicklung zu einem solchen 

System ist, und in vier Jahren wird ein Anschlussbericht gefordert, in dem man dann berichten 

muss, wie die Entwicklungen weitergehen. 

 

Lange Zeit standen in Deutschland trotz der bereits fortgeschrittenen internationalen Entwicklung 

integrativer oder inklusiver Schulmodelle die Integrationsmodelle unter einem Legitimationsdruck.  
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Sie alle wissen sicherlich, dass die ersten Integrationsklassen bereits Mitte der 60er Jahre gestartet 

haben. Ich bin stolz, dass ich selber in ein solches Integrationsmodellprojekt als Schülerin gegangen  

bin und habe erst sehr viel später erfahren, dass der renommierte Kollege Georg Feuser damals in 

Giessen an der Hochschule gewesen ist und das Projekt wissenschaftlich begleitet hat. Es handelte 

sich um ein so genanntes kooperatives Schulzentrum, eine Förderschule und eine Grundschule. Ich 

kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich als Schülerin Angst hatte, es könne etwas 

passierenund ich würde  auf diese andere Schule gehen müssen. Wir hatten eine ganz klare 

Trennlinie in unserer eigenen Wahrnehmung als Grundschüler, so genannte "Andere" (Schüler mit 

Lernbeeinträchtigungen) sind auf der anderen Schule. 

 

Wir blicken auf 30 Jahre zurück, in denen es eine Vielzahl an Forschungsprojekten, 

wissenschaftlich begleiteten Modellversuchen, empirischen Studien zur Effektivität der integrativen 

Beschulungsformen gibt,. Es hat mich sehr gefreut dass wir im vergangenen Jahr, nach 21 Jahren, 

erstmalig die IntegrationsforscherInnen der deutschsprachigen Länder nach Baden-Württemberg 

holen konnten. Wir haben im Februar 2008 in Bad Boll getagt. Das ist in sofern ein interessantes 

Phänomen, dass in allen Bundesländern diese Tagung schon mal stattgefunden hatte, mit Ausnahme 

von Bayern und Baden-Württemberg. Von daher hat es mich sehr gefreut, dass es uns gelungen 

war, im vergangenen Jahr diese Riege, die sich seit Jahren mit der Integrationsthematik befasst, 

nach Baden-Württemberg zu holen. 
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Anhörung Landtag BW 2009Prof. Dr.  Merz-Atalik  
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Unter den vielen kritischen Fragen an die Integration oder den gemeinsamen Unterricht von 

Kindern mit und ohne Behinderungen lag ein Fokus auf den Effekten für die Lern- und 

Leistungsentwicklung von Kindern mit Förderbedarf im Bereich Lernen. Hier sind nur einige 

spontan aufgezählt; um Ihnen zu zeigen, dass diese EINE Fragestellung bereits vielfach in 

Deutschland bearbeitet worden ist. Die Frage danach, ob schulschwache Schüler in Regelklassen 

oder in Integrationsklassen besser gefördert werden können, als in Sonderklassen. 

Zum Beispiel kam eine Studie einer Schweizer Forschungsgruppe um Urs Haeberlin zu dem 

Ergebnis, dass die schulschwachen Schüler „sogar in den Regelklassen besser gefördert werden 

konnten, als in den Sonderklassen.“ Die, die still in Regelklassen integriert wurden, schnitten sogar 

gleich gut ab, wie diejenigen, welche zusätzlich eine sonderpädagogische Förderung erhalten haben. 

Für mich als Sonderpädagogin ist das Ergebnis natürlich eine Herausforderung. Wie kommt es 

dazu? Preuss-Lausitz zeigte 2004 auf: leistungsschwächere Schüler werden in leistungsheterogenen 

Gruppen stärker motiviert. Sie lernen im Bereich der Kulturtechniken mehr und ihre Schulfreude 

und Lernbereitschaft bleibt eher erhalten. Dies ist natürlich nur eine Antwort. 

 

Das ist das interessante Phänomen, dass Kinder von Kindern lernen, und dass sie gerade auch von 

Kindern lernen, die in ihrer Lern- und Leistungsentwicklung einen anderen Stand haben. Und zwar 

nicht nur von denen, die mehr Leistung erbringen, sondern auch von denen, die ihre Hilfe brauchen 

(nach dem Modell "lernen durch lehren), in dem sie anderen Kindern etwas beibringen. Sie kennen 

sicherlich alle das Phänomen, wenn man ein mal einen Vortrag vorbereitet hat, oder ein Statement, 

oder eine Positionierung zu einem Thema; wenn man es einem Anderen nahe bringen wollte, wie 

stark sich das auf die eigene Erinnerungsfähigkeit und auf die Auseinandersetzung mit dem Thema 

auswirkt. Daneben weisen Studien nach, dass auch Kinder mit Hochbegabungen keine Nachteile in 

Integrationsklassen erfahren. Beispielsweise eine Studie von Gerard Bless, die aufzeigt dass auch 

diese Kinder in einem differenzierten Unterricht bessere Voraussetzungen für eine individuelle 

Förderung auf ihrem hohen Leistungsniveau finden. 

 

Ein weiteres Argument ist widerlegt, das Schonraumargument. Kinder, die weniger Leistung 

erbringen können, so hat man angenommen, fühlen sich in Gruppen besser, in denen andere Kinder 

auch auf einem ähnlichen Leistungsniveau sind. Aber auch in diesen Klassen haben wir einen 

Bezugsgruppeneffekt. In jeder sozialen Gruppe sind Kinder oder Menschen, die in einem Bereich 

etwas mehr leisten können und in einem anderen Bereich etwas weniger. Wir vergleichen uns 

immer mit anderen und das tun Kinder auch in einer Förderschulklasse. Auch dort werden Kinder  
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unter Umständen mit kränkenden Erfahrungen konfrontiert. Ich habe z.B. als Schülerin sehr gelitten 

im Vergleich mit anderen im Mathematikunterricht. 

 

Ein ausgewähltes  Resumée der vielen Studien, die sich mit der Frage der Lernentwicklung in 

heterogenen Lerngruppen befasst haben, habe ich herausgegriffen.  „Da SchülerInnen mit Lern- und 

Verhaltens-, sozialen – und anderen Problemen zusammengefasst werden, entsteht ein 

problematisches Klassenklima, welches Verhaltensstörungen begünstigen kann. Individuelle 

Förderung findet meist nicht statt, da selbst engagierte Pädagoginnen dieser Heterogenität kaum 

gerecht werden können. Die Möglichkeit des Lernens am positiven Modell der nichtbehinderten 

Kinder wird den FörderschülerInnen vorenthalten. Es ist nachgewiesen, dass die Schulleistungen 

lernbehinderter Kinder in integrativen Bezügen besser sind als in Sonderschulen.“ (Schaar/ Schnor) 

 

Über diese eine Fragestellung hinaus gibt es viele Fragen mit denen sich die Integrationsforschung 

seit 30 Jahren in Deutschland befasst. Mit der Frage der sozialen Akzeptanz, mit der Frage nach 

dem Wohlbefinden der Kinder in solchen heterogenen Lerngruppen, mit der Frage nach den 

Rahmenbedingungen, nach den Ressourcen, nach der integrativen Didaktik. Wir können auf eine 

breite Basis an Forschungsergebnissen zurückblicken. Ich kann in der Kürze der Zeit nur einige 

wesentliche Argumente herausgreifen. 
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Nach wie vor wird häufig argumentiert für die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems auf der 

Basis der sozialen Integration von Kindern mit Behinderungen oder sonderpädagogischem 

Förderbedarf. Dies greift jedoch eindeutig zu kurz. Denn eine Reform, wie sie die UNESCO als 

auch die EU für das Bildungssystem beschreiben, steht vor allem im Interesse einer 

Qualitätssicherung und Verbesserung von Bildung für alle Kinder und Jugendlichen. Die UN-

Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird bei uns instrumentalisiert, um 

dies zu erreichen, aber eigentlich sollte die Argumentation sich nicht an einer Zielgruppe 

ausrichten. 

 
Die Chancen für die Schulen liegen zum Beispiel darin, dass sie wieder zu regionalen Zentren in 

der Gemeinde, in der Community werden können, in denen wohnortnah alle Kinder aus dem 

Umfeld der Schule individuelle Hilfestellungen in ihrer Lernentwicklung erfahren können. 

 

Ich habe mehrfach Schulen im Ausland besucht in den vergangenen Jahren. In Italien habe ich 

geforscht, in den USA war ich ein „bringing with“ vom 10jährigen autistischen Sohn meiner 

Cousine (er durfte mich zwei Tage mit in die Schule nehmen, ich war das „bringing with“ im 

Stuhlkreis) und in Finnland habe ich Schulen in Helsinki im Rahmen eines Dozentinnenaustauschs 

mit unserer Partnerhochschule besucht. Alles Schulen, die sich zum Ziel gesetzt haben, eine gute  
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Schule für alle Kinder ihres Einzugsgebietes zu werden. Jede dieser Schulen hatte ein anderes 

Konzept. In Helsinki beispielsweise hatte man bei 280 Schülern einer Grundschule eine halbe 

Krankenschwester, einen Schulsozialarbeiter und vier halbe Stellen für Sonderpädagogen. Daneben 

setzte man auf eine generelle Klassenfrequenzsenkung und auf eine weitestmögliche 

Doppelbesetzung der Klassen mit Lehrerstunden. Eine integrative oder inklusive Schule ist also 

eine Schule  mit dem Potential, Kinder nicht nur in ihrer Leistung zu fordern, sondern auch zu 

fördern. Dies hat meines Erachtens auch dazu geführt, dass man so gute Ergebnisse erzielt in den 

internationalen Vergleichsstudien. Noch eine kleine Anekdote am Rande: Ich habe einen 

Schulamtsleiter in Helsinki kennen gelernt und der sagte mir im persönlichen Gespräch: „Wir in 

Finnland stehen unter einem enormen Druck, seit der PISA-Studie“. 

Sie können sich meine Reaktion vorstellen. Ich habe gesagt: „Wie kommt das? Sie haben doch so 

gut abgeschnitten!“ Er sagte: „Die Eltern erwarten von uns, dass wir noch besser werden, 

mindestens aber diesen Platz behalten und auf keinen Fall ein Stück in dem Ranking runterfallen." 

Kaum zu glauben: in Finnland hat das gute Abschneiden dazu geführt, dass noch mehr 

Bildungsinvestitionen getätigt werden. 

 

Sie können sich evtl. vorstellen, dass ich mir nun natürlich wünsche, dass wir das nächste Mal bei 

der PISA-Studie etwas besser abschneiden. 

 

Nimmt man diese Forschungsergebnisse zur Kenntnis, beachtet man die international durchaus 

zügigere oder bereits abgeschlossene Entwicklung von inklusiven Bildungssystemen, dann 

verwundert die eher zögerliche Entwicklung in Deutschland, die Hans Wocken ebenfalls bereits 

dargestellt hat. 
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In Baden-Württemberg haben wir in den vergangenen 17 Jahren – das entnehme ich dem aktuellen 

Bildungsbericht des Landesinstituts für Schulentwicklung – gerade mal einen generellen Zuwachs 

von sechs Prozent zu verzeichnen. Sechs Prozent Zuwachs bei den Kindern, die in integrativen 

Einrichtungen oder in Regelschulen unterrichtet werden, die obere Kurve zeigt die Schüler in 

Sondereinrichtungen. Hans Wocken forderte in seinen Ausführungen eine Verdreifachung, wir 

können nur auf einen Zuwachs von sechs Prozent in 17 Jahren verweisen. 
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Schauen wir uns mal die 25 % Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf welche an 

Regelschulen in Baden-Württemberg unterrichtet werden an, die der Sozialverband (Verweis auf 

das Zitat von Hans Wocken) genannt hat und schauen wir mal auf die Verteilung: 

 

Betrachten wir die Zahlen der Schüler, die in integrativen oder kooperativen Modellen sind. Wir 

haben sowohl in der Einzelintegration als auch in den Außenklassen einen kleinen Zuwachs zu 

verzeichnen, nur im Bereich des ISEP (Integrative Schulentwicklungsprojekte) gibt es im 

vergangenen Schuljahr einen Rückgang.  
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Bei der Darstellung dieser Zahlen in einem Diagramm, nach dem Anteil der Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in den verschiedenen Förderorten kommen wir zu der 

Erkenntnis, dass die zieldifferente Integration lediglich in unter 2,6 % der eingerichteten 

Modellversuche bewusst intendiert ist. Denn nur in den ISEP oder in den Außenklassen ist  

zieldifferenter Unterricht intendiert im Modellkonzept. Wir erreichen also nur eine vergleichsweise 

geringe Quote in Bezug auf die Zieldifferenz. 
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Der sonderpädagogische Dienst ist eine durchaus sinnvolle und mit zunehmender Tendenz 

frequentierte Unterstützung für die präventive Arbeit an Regelschulen. Im Modell des 

sonderpädagogischen Dienstes bestehen jedoch folgende Gefahren:  Das positive ist die präventive 

Funktion, die von der Kultusministerkonferenz schon 1994 in ihren Empfehlungen gefordert wurde, 

dass die Sonderpädagogik eine stärker präventive Ausrichtung bekommen muss. Wenn also ein 

Kind einen Förderbedarf im Bereich Lernen in der Regelschule zeigt, dann kann man über den 

sonderpädagogischen Dienst zur Beratung oder Unterstützung anfordern. Hier gilt das 

Subsidiaritätsprinzip, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf verbleiben an der 

Regelschule, so mein positives Fazit. 

 

Es besteht jedoch auch eine sehr große Gefahr in der „Feuerwehrfunktion“. Insbesondere in den 

Fachrichtungen Pädagogik der Lernförderung und Pädagogik der Erziehungshilfe, denn hier 

entsteht der Anlass eine zusätzliche Unterstützung von außen hinzuzuholen dann, wenn im Prinzip 

schon massive Beeinträchtigungen beim Unterrichten und beim Lernen eines Kindes aufgetreten 

sind. Es kommt dann eine Person von einem externen Unterstützungssystem, jemand von außen. 

Der kann eigentlich nicht wirklich nach der Passung von Unterricht und Förderbedarf des Kindes 

schauen, denn in der Regel reicht dazu nicht die zur Verfügung stehende Zeit aus.  
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Ich habe mal ausgerechnet , wie viel Lehrerstunden pro Fördermaßnahme im sonderpädagogischen 

Dienst pro Kind übertragen werden können und komme zu dem Ergebnis, dass jedes Kind welches 

an einer Regelschule unterstützt wird, 0,38 Lehrerwochenstunden (vgl. Folie 12) erhält.  

 

 

 

Sie können sich vorstellen, dass damit nicht tatsächlich eine sonderpädagogische Förderung initiiert 

und durchgeführt werden kann. Das ist nicht möglich mit dieser Stundenzahl. Man kann beraten, 

diagnostisch tätig sein, erfassen wo der Förderbedarf liegt und die Lehrer darin beraten, wie sie das 

unter Umständen berücksichtigen können in ihrem Unterricht, aber eine individuelle Förderung ist 

dadurch nicht zu gewährleisten. 

Wir haben eine individuumorientierte Hilfeform. Zielsetzung ist es nicht in den Unterricht zu 

kommen und zu schauen ob es vielleicht am Unterricht des Lehrers liegen könnte, dass der Schüler 

einen bestimmten Förderbedarf hat. Es liegt auch nicht in der Zielsetzung andere 

Lernbeeinträchtigungen, die das Kind hat (z.B. familiäre Situation, peer-group-Erfahrungen, etc.) 

anzugehen. Sie sehen, das Konzept ist gut angelegt, aber es greift aufgrund der mangelnden 

Ressourcen zu kurz. 
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Kommen wir zum nächsten Modell, zu der Außenklasse und auch hier möchte ich versuchen, ein 

Zwischenfazit zu erstellen.  

 

 

 

Zunächst einmal zu dem Begriff  "Aussenklasse". Aus meiner Sicht ist schon der Begriff 

problematisch. Ich habe mal für einen internationalen Vortrag den Begriff übersetzen müssen, da 

ich in Finnland an unserer Partnerhochschule in Helsinki unsere Modelle in Baden-Württemberg 

vorstellen wollte. Ich habe dann aus der „Außenklasse“ im Englischsprachigen – ich gestehe es – 

eine „Cooperative Class“ gemacht. Aber eigentlich hätte die Übertragung vom Begriff her - so 

meine studentische Hilfskraft - „Outsorced-Classes“ – eher gestimmt. Allein der Begriff ist aus 

meiner Sicht problematisch, weil er natürlich keine inklusiven Tendenzen aufzeigt, sondern 

lediglich die Organisationsform der Auslagerung von einer Sonderschule an eine Regelschule 

beschreibt. 
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Vorteile des Außenklassemodells: das verlässliche Zwei-Pädagogensystem, die Kollegen der 

Sonderschulen sind für dieses Konzept an die Regelschule abgeordnet für den Zeitraum dieses 

Modells. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich auch im Verhältnis zu anderen Bundesländern darin zu 

sehen, dass dies ausnahmsweise ein Modell ist, was hauptsächlich Kinder mit geistigen 

Behinderungen erreicht. In allen andern Bundesländern werden diese Kinder von den 

Integrationsentwicklungen nicht so erreicht. 

 

Zu den Nachteilen: Wir haben eine nicht realitätsadäquate Heterogenität, wir haben eine 

Zweigruppensituation. Ganz problematisch finde ich es - ich habe mal selber hospitiert in Tübingen 

in einer Außenklasse - wenn zwischen den beiden Gruppen eine Glastür ist.  Ein kleiner Raum für 

die Außenklasse und ein großer Raum für die Partnerklasse und dazwischen eine Glastür. Die 

Sonderschullehrerin sagte morgens: „Wir beginnen mit unserem Stuhlkreis bei uns und die anderen 

bei sich, aber nachher zur Freiarbeit gehen wir rüber...“Es entsteht eine Situation durch die Glastür, 

dass die Kinder der Aussenklasse (hier stimmt im übrigen der Begriff)  immer beobachten, was die 

Anderen machen. Sie müssen so  eigentlich nach der Zwei-Gruppen-Theorie davon ausgehen, dass 

sie sich so voneinander unterscheiden, dass es nicht möglich ist sie die ganze Zeit miteinander zu 

unterrichteten. 

Der Sonderpädagoge bleibt Teil des Kollegiums der Sonderschule. Ich kenne Erzählungen, dass 

man dann nicht beim Weihnachtsfest der Grundschule anwesend sind, sondern zum Weihnachtsfest 

ihrer Sonderschule gehen. Ich selber war ja ein solches „Köfferli-Pädagogik-Modell“ in Berlin, ich 

bin auch gereist von Schule zu Schule und ich habe mich nie wirklich irgendwo zugehörig gefühlt. 

Höchstens zu einer Klasse, aber nicht zu einer Schule. Das hat große Nachteile für die 

professionelle Rolle und die Arbeit, die nur durch die feste Anbindung an das Kollegium der 

Regelschulen überwindbar scheinen. 

Auch die Erkenntnisse zur Bedeutung der Zugehörigkeit von Sonderpädagogen basieren auf  

Forschungserkenntnissen der Integrationsforschung der letzten 30 Jahre. 

 

Ein letztes Resumée noch zu den ISEP: 
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Vorteile des Modells: Hier haben wir ein verlässliches Zwei-Pädagogensystem. Die Schüler mit 

dem sonderpädagogischen Förderbedarf sind Schüler der Regelschule. Wir haben die Chance der 

übergreifenden Schulentwicklung, d.h. dass durch eine längerfristig angelegte Abordnung auch 

tatsächlich etwas wie inklusive Schulentwicklung passieren kann. Wir haben eine eher 

realitätsadäquate Heterogenität, wenn die fünf Kinder, die in der ISEP-Klasse sind, nicht alle den 

gleichen Förderbedarf haben. 

 

Aber wir haben auch erhebliche Nachteile: Ich habe eine Studentin, die eine Examensarbeit hierzu 

geschrieben hat, sie hat Eltern, Lehrer und Schulleitungen der ISEP-Klassen befragt nach den 

administrativen Hürden bei der Einrichtung derselben. Hier haben wir Probleme: Z.B. die 

Problematik des Klassenarrangements.  

So mussten in einer Kleinstadt südlich von Stuttgart Eltern in einer Zeitung annoncieren, um 

ausreichend Kinder zu finden, damit man an der Schule ihrer Wahl eine ISEP-Klasse eingerichtet 

werden kann. So eine Annonce mit dem Wortlaut: ...“suche drei Kinder mit Behinderung, deren 

Eltern sich auch für Integration entscheiden...“?! 
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Die ISEP haben eine befristete Lehrerabordnung, also wenn dann ein kollegialer Prozess zwischen 

Regelschullehrer und Sonderpädagoge begonnen hat und die Klasse die 4.Stufe verlässt, dann wird 

dieser oft abgebrochen. Ich selber habe in Berlin darunter sehr gelitten das mein Einsatz begrenzt 

war auf die Dauer der "Integrationsmassnahme", weil, immer wenn meine Integrationsarbeit 

erfolgreich war, wurde ich abgezogen und in eine andere Klasse geschickt. 

Wir haben eine Einzelsituation der Klassen an den Schulen, das auch zu einer Vereinzelung führen 

kann im Kollegium. Zudem ist man unter Beobachtung: in einer Klasse findet ein Konzept statt, 

was nicht übertragbar ist auf die anderen, dann entsteht entweder Neid, Missgunst oder auf der 

anderen Seite auch ein kritischer Blick. Die LehrerInnen, die in diesen ISEP-Modellen arbeiten, die 

können davon berichten. 

Der Sonderpädagoge bleibt Teil des Kollegiums der Sonderschule.  Bei allen diesen baden-

württembergischen Modellen haben fehlende quantitative und qualitative Standards für den 

gemeinsamen Unterricht, für das gemeinsame Lernen. Denn weder in der Außenklasse, noch beim 

ISEP ist festgelegt, woran man erkennt, dass der gemeinsame Unterricht erfolgreich ist und wie 

derselbe umgesetzt werden kann. So gibt es viele Außenklassen, wie das auch Frau Rastätter vorhin 

sagte, die kooperieren in einzelnen Unterrichtseinheiten, oder in Musik und Sport und es gibt 

andere, die tatsächlich einen gemeinsamen Unterricht entwickelt haben. Und hier wäre es wichtig, 

dass wir Qualitätsstandards entwickeln, die unabhängig von einer subjektiven Entscheidung der 

Lehrer Möglichkeiten beschreiben. Meines Erachtens ist das ISEP aber das einzige Konzept, was 

viele Aspekte enthält, die der Vorstellung der UN-Konvention entgegenkommt. 

 

Ein kleines Zwischenfazit:  
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Zieldifferente Integration findet offiziell nur in Modellprojekten statt, die Förderschwerpunkte 

"Lernen" und "Soziale, emotionale Entwicklung" sind in Baden-Württemberg zu wenig in den für 

zieldifferente Integration angebotenen Modellkonzepten ISEP und Außenklasse tangiert. Die 

Initiierung der Konzepte ist zu stark abhängig vom Engagement Einzelner. Bildungsorientierte, 

durchsetzungsfähige Eltern schaffen es oft nur mit viel Einsatz an einzelnen Standorten solche 

Modelle einzurichten. 

Unterstützungssysteme für die Kooperation oder Integration sind zu wenig tradiert (z.B. die 

ASKOs, die Beratungsstellen, etc.). Es gibt Unterstützungssysteme, aber wenn ich aus der Praxis 

angeschrieben werde (z.B. von einer Schule für Geistigbehinderte nördlich von Ludwigsburg, die 

Interesse hat integrativ zu arbeiten), dann ist man häufig überrascht über die vielfältigen 

Ansprechpartner an die sie sich wenden können, z.B. am Ministerium, oder die Beratungsstellen 

Kooperation, die sind nicht bekannt. 
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Sekundarschulen, insbesondere Realschulen und Gymnasien sind momentan noch unzureichend 

involviert. Die Ressourcenknappheit ist ein Problem für die ambulante Unterstützung für 

Förderschulen und Schulen für Erziehungshilfe, also für den sonderpädagogischen Dienst. Meine 

größte Kritik: Es gibt und gab keine langfristige wissenschaftliche Begleitung, Evaluation der nun 

aufgeführten Modelle und Konzepte. Für mich macht es dann Sinn, Modellprojekte zu initiieren, 

wenn ich sie auf Dauer auch evaluiere und aus diesen Modellprojekten Konsequenzen für die 

mögliche Ausweitung der Konzepte ziehe. 

 

Schauen wir einmal auf die aktuelle Situation im Schulsystem:  Wir stellen eine Orientierung an 

Homogenität, an Selektion, an Leistung in Konkurrenz fest. Und wie sieht das an der Sonderschule 

aus?  
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Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ 

benötigt.

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ 

benötigt.

 

 

Auch an der Sonderschule findet man die Orientierung an Homogenität. Wir haben im Moment eine 

zunehmende Schülerschaft von geistig Behinderten. Warum? Häufig weil der Förderort 

Förderschule nicht mehr die Anschlussleistung erbringen kann, die sich die Eltern wünschen. Viele 

Eltern entscheiden sich dann, ihr Kind lieber auf die Schule für geistig Behinderte zu schicken, weil 

dort mehr Maßnahmen im Anschluss angeboten werden, die ihnen eine Berufsorientierung und 

Berufseingliederung bieten. 
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1. Frage: Was macht nun eigentlich den Förderort Sonderschule aus? Eigentlich stand dahinter die 

Idee möglichst homogene Gruppen zu bilden. Wir wissen jedoch aus Erfahrung, dass keine Klasse, 

keine Gruppe so heterogen ist, wie eine Klasse an einer Förderschule. Das Prinzip, nach dem man 

hier Homogenität herstellt, ist das Prinzip der Beachtung des Outputs der aktuellen kognitiven  

Schulleistungen der Kinder, aber in Bezug auf die individuellen Förderbedürfnisse und den 

(sonder)pädagogischen Förderbedarf  haben wir keine so heterogene Gruppe wie in einer 

Förderschulklasse. Dasselbe trifft auch für Schulen für Körperbehinderte oder andere 

Sonderschulen zu: die Zielsetzung homogene Gruppen zu schaffen wird nicht erreicht. 

Wir haben an den Sonder- und Förderschulen besondere Ressourcen, wie kleinere 

Klassenfrequenzen, eine bessere Schüler/Lehrer-Relation, reduzierte und individualisierte 

Bildungspläne, therapeutische Ressourcen, individuelle Lernmittel, homogenere  (eher eigentlich 

heterogenere) Lerngruppen, barrierefreie Räumlichkeiten, man könnte die Liste fortsetzen.  
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* Bildungsberichterstattung 2009, Themenheft Sonderpädagogische Förderung in BW, Landesinstitut für Schulentwicklung

 

 

Die Sonderschulen bieten also eine Menge an Ressourcen zur individuellen Förderung. Diese 

Ressourcen machen die sonderpädagogische Förderung aus, nicht der exklusive Standort. 
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2. Frage: Welche besonderen Qualifikationen haben Sonderpädagogen? 
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Ich habe in Südtirol (Italien) geforscht und  früher auch gedacht, vielleicht könnte man auf ein 

bisschen Sonderpädagogik in der Integration verzichten. Nachdem ich aber immer wieder mit 

Studierendengruppen nach Südtirol reiste und die ersten Fragen von den dortigen Kollegen in den 

integrativen Klassen sind: „Ich habe ein Kind mit Down-Syndrom, wie sieht es denn aus, mit der 

besonderen Förderung im Bereich Sprache?“, weiß ich, dass wir die sonderpädagogischen 

Qualifikationen brauchen. 

 

3. Frage: Was macht einen Sonderpädagogen gegenüber einem Regelpädagogen aus? Er hat 

einerseits Kompetenzen in der individuellen Lernförderung, diagnostische Kompetenzen, er wird im 

Laufe seines Studiums entwicklungspsychologische Grundlagen, medizinische und soziologische 

Grundlagen ewerben, er hat ein Erfahrungswissen aus der Praxis, weil er natürlich bevorzugt mit 

einer bestimmten Gruppe von Kindern oder bestimmtem Förderbedarf arbeitet, aber er hat auch 

andererseits eine geringere fachlichdidaktische /-wissenschaftliche Ausbildung, das habe ich in 

meiner eigenen Praxis in Berlin erfahren. 

 
 
 
 

 



��������	�
�����
�����
������
��
	��
���������	���� ���������
���	���	�������	��� !"
����#�
�$ �
%&��'�(
�����((�)*��'���	*���+�,�(��-������
����
�� �
���
�*��(�������
���
���	��� !"
����#�
�.�

 50 

 

Meine Schlussfolgerung: Was wir brauchen ist einen Ressourcen- und Kompetenztransfer zwischen 

den Sonder- und Regelschulen, und dafür brauchen wir ein Konzept für Baden-Württemberg. 
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Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ 

benötigt.

Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „TIFF (Unkomprimiert)“ 

benötigt.

 

 

 
Die UNESCO beschäftigt sich mit der Frage der Lehrerausbildung in der EU für inclusive 

education. Ich war auf einem Kongress in Dublin und  viele andere teilnehmende Länder 

(Schottland, England, Irland etc.)  beklagen die zögerliche Entwicklung, da bin ich nicht unbedingt 

eine Außenseiterin. Aber es gibt auch Länder, die schon sehr viel weiter sind (wie Spanien, Malta, 

Finnland, Schweden, Italien, etc.). 

 

Die UNESCO geht davon aus, dass Inklusion ein Konzept für alle Kinder und Jugendlichen ist. Ein 

erweitertes Konzept von inklusiver Bildung kann gesehen werden als ein generelles Leitprinzip und 

Bildung um nachhaltige Entwicklung zu verstärken, lebenslanges Lernen für alle und 

gleichberechtigten Zugang von allen Gesellschaftsgruppen zu Lernmöglichkeiten zu verwirklichen. 
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Dies ist ein Zitat aus einer DVD, die ich Ihnen gerne leihe, oder die Sie sich auch bei der UNESCO 

auf der Homepage herunterladen können, mit vielfältigen Praxisbeispielen aus dem inklusiven 

Unterricht. Die UNESCO hat mittlerweile Empfehlungen und Materialien zur Entwicklung eines 

inklusiven Bildungssystems verabschiedet und publiziert. Die Zielsetzung ist, das inklusive 

Schulentwicklung zu einer nachhaltigen Entwicklung im Schulsystem führt. 

 

Was macht also eine allgemeine inklusive Schule aus?  
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Auf jeden Fall ein bisschen mehr "Sonder-"  und ein bisschen mehr "individuell" für alle Kinder 

und dabei eine Perspektive, die die Vielfalt berücksichtigt. Dazu müssen wir Ressourcen und 

Kompetenzen von einem System in das andere transferieren. 

 

Das wäre meine Hoffnung für die Entwicklung in Baden-Württemberg. Ich danke Ihnen. 
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Beitrag Ministerialrat Sönke Asmussen, 
Referat Sonderschulen, Kultusministerium 
 
Öffentliche Anhörung der Fraktion Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg am 21. 

Oktober 2009 

Stellungnahme von Ministerialrat Sönke Asmussen, Leiter des Referates Sonderschulen im 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Einladung zur öffentlichen Anhörung Ihrer Fraktion und für die Gelegenheit zur 

Stellungnahme danke ich sehr herzlich. Wege und Formen der schulischen Bildung von jungen 

Menschen mit Behinderung und dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Beratung-, 

Unterstützungs- oder Bildungsangebot sind auf der Tagesordnung und werden in Fachkreisen, 

politisch, gesamtgesellschaftlich, aber auch innerhalb der Zivilgesellschaft diskutiert. Das ist 

wichtig und richtig. 

 

Die Diskussion scheint in erster Linie durch die Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen neu angestoßen. Damit sind Erwartungen und Hoffnungen auf der einen Seite, Ängste und 

Befürchtungen auf der anderen Seite verbunden - und zwar bei allen Beteiligten: den jungen 

Menschen selbst, den Eltern, den Schulen, den Schulträgern sowie bei Partnern - etwa im Bereich 

der Behindertenhilfe oder der Jugendhilfe. Wir bewegen uns miteinander in einem Spannungsfeld, 

das der Erörterung bedarf. 

 

Die Behindertenrechtskonvention unterstreicht in allen Artikeln die Bedeutung und das Verhältnis 

von Aktivität und Teilhabe, es wird von Anpassungsleistungen des Systems gesprochen, das sich 

auf die jungen Menschen einzustellen hat. Damit entspricht die Konvention dem 

Subsidiaritätsgedanken der Sonderpädagogik. Die Behindertenrechtskonvention verpflichtet zur 

Beteiligung und Transparenz. Am besten ist das beschrieben in dem Motto: "Nichts über uns - ohne 

uns". Die Behindertenrechtskonvention beschreibt einen entwicklungsorientierten Ansatz, 

verpflichtet zu einer Bestandsaufnahme in allen Lebensbereichen und zur Festlegung der nächsten 

Schritte. Eine erste Bestansaufnahme zum Bereich Bildung ist mit dem Themenheft  
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"Sonderpädagogische Förderung in Baden-Württemberg" geleistet, das im Rahmen der 

Bildungsberichterstattung des Landesinstituts für Schulentwicklung und des Statistischen 

Landesamtes veröffentlicht wurde. 

 

Der Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention anerkennt das Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf Bildung. Leitbild ist das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen mit 

und ohne Behinderung. Es gibt so etwas wie eine Vorfahrtsregel. Die heißt: Allgemeine Schule vor 

Sonderschule. Hierfür müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden. Das schließt spezielle 

Angebote in spezifischen Einrichtungen ein. 

 

Vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Hintergrund laufender Entwicklungsarbeiten im 

Bereich der Behindertenhilfe, der Jugendhilfe und der Arbeitsverwaltung - also bei 

Geschäftspartnern der Sonderpädagogik, vor dem Hintergrund laufender Entwicklungsarbeiten im 

Bereich der frühkindlichen Bildung sowie der allgemeinen Schulen, aber auch vor dem Hintergrund 

laufender Entwicklungsarbeiten der Sonderpädagogik hat Kultusminister Helmut Rau MdL im 

Rahmen einer Landespressekonferenz am 4. Mai 2009 verschiedene Leitgedanken für die 

Weiterentwicklung in die Diskussion gegeben. Die Leitgedanken hat er dabei unter folgende 

Überschriften gestellt: 

- Stärkung der Rechte der Kinder und ihrer Eltern  

- Ausbau der Unterstützungssysteme in den Schulen und in der Schulverwaltung 

- Beteiligung der Zivilgesellschaft 

 

Leitgedanken der Weiterentwicklung:  

Recht auf Bildung - Von der Pflicht zum Besuch der Sonderschule zu einem Anspruch des einzelnen 

jungen Menschen auf ein sonderpädagogisches Bildungs- und Unterstützungsangebot 

Nachdem das Recht auf Bildung für alle Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg – 

unabhängig von Art und Schwere der Behinderung – verwirklicht ist, soll nicht länger zwischen der 

Pflicht zum Besuch der Grundschule und einer auf ihr aufbauenden weiterführenden Schule bzw. 

der Berufsschule einerseits und der Pflicht zum Besuch der Sonderschule andererseits unterschieden 

werden. Die Pflicht zum Besuch der Sonderschule soll aufgehen in eine Pflicht zum Besuch einer 

allgemein bildenden und einer berufsbildenden Schule. Das schließt jeweils junge Menschen mit 

Behinderung ein.  
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Wie kommt man von der Entscheidung der Lernortfrage durch die Schulverwaltung zu einem 

gemeinsam verantworteten Klärungs- und Entscheidungsprozess - hierbei geht es um die Stärkung 

der Rechte der Eltern - Schulangebotsplanung  

Kinder und Jugendliche mit Behinderung sind Schülerinnen und Schüler der allgemeinen Schule - 

das ist nicht neu - das ist schon heute so. Wenn sich die Frage der Sicherung des Anspruchs auf ein 

sonderpädagogisches Bildungsangebot stellt, so soll diese im Rahmen von Bildungskonferenzen 

beantwortet werden. Die Eltern sollen nach einer eingehenden umfassenden Beratung sich dann 

zwischen verschiedenen Alternativen qualifiziert entscheiden können. Eine Ausnahme hiervon soll 

es bei zwingenden Gründen geben. Auch gibt es die Überlegung, alle Entscheidungen zukünftig 

zeitlich zu befristen. Nach einem vereinbarten Zeitraum wird dann neu beraten bzw. gegebenenfalls 

auch neu entschieden. 

 

Schulangebote sollen in einer Bildungsregion passgenau für junge Menschen mit Behinderung 

gesucht oder entwickelt werden. Hierfür braucht es entsprechende Fachkonzepte, die dieses 

Anliegen zielgerichtet verfolgen. Der Verwaltung wurde der Auftrag erteilt, ein solches 

Fachkonzept zu entwickeln. Daran arbeiten wir. Entsprechungen hierzu gibt es im Bereich der 

Jugendhilfe und der Behindertenhilfe (Hilfeplanverfahren für den Einzelfall - Hilfeplanung auf der 

Ebene der Landkreise / Behindertengesamtplan – Behindertenplanung)  

 

Bildungsberichterstattung auf Ebene Schulamt  

Schulangebote im Bereich der Sonderpädagogik sind außerordentlich komplex und teilweise nur 

wenigen Menschen bekannt. Um Schulangebote passgenau konzipieren zu können, müssen 

bestehende und zu planende bzw. zu entwickelnde Angebote abgebildet und auch als besondere 

Leistung der Gesellschaft herausgestellt werden (Orientierung am Themenheft des LS). Für die 

Staatlichen Schulämter sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sie in ihrer 

Bildungsregion Bildungsberichte erstellen, die immer wieder Anlass für Bilanz und Fragen sind, die 

Grundlage für eine kontinuierliche Weiterentwicklung sind 

 

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren  

Sonderschulen sollen sich zu "Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren für 

unterschiedliche Förderschwerpunkte" entwickeln. In diesem Zusammenhang soll auch über die 

Schularten- und -typenbezeichnung neu nachgedacht werden. Nach derzeitigen Überlegungen soll 

in der Schularten- und Schultypenbezeichnung der Auftrag der Schulen und der Kompetenzbereich  
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verdeutlicht werden. Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren sollen die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen, d.h. die Personal- und Sachkosten erhalten und im engen Zusammenwirken 

mit den Schulämtern und den allgemeinen Schulen diese in Bildungs-, Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten in allgemeinen Schulen zum Einsatz bringen bzw. für eigene 

Bildungsangebote in den Bildungsberatungszentren verwenden.  

 

Aufbau eines Ansprechpartnersystem (in jeder Schule einen Ansprechpartner für junge Menschen 

mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen 

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen und chronischen Erkranken ist 

Aufgabe aller Schulen. Die Bedürfnislagen dieser jungen Menschen gilt es in besonderer Weise 

wahrzunehmen und darauf einzugehen. Nachdem die Unterstützungsmöglichkeiten unterschiedlich 

bekannt sind, aber in den Schulen verfügbar sein müssen, gilt es einen Personenkreis zu 

qualifizieren, der an dieser Stelle Hilfe und Unterstützung vermitteln kann. 

 

Kontinuierliche Beteiligung der Zivilgesellschaft auf allen Ebene  

Das Grundprinzip der kontinuierlichen Beteiligung der Zivilgesellschaft ist zwingend und muss im 

Interesse eines selbst bestimmten Handelns und Lebens gestärkt werden. 

 

Verfahren  

Kultusminister Rau MdL hat einen Expertenrat berufen, der Fragen der Weiterentwicklung des 

Systems der schulischen Förderung von jungen Menschen mit Behinderung und dem Anspruch auf 

ein sonderpädagogisches Beratungs-, Unterstützungs- und Bildungsangebot sowie Fragen der 

Ausgestaltung der Leitgedanken aufnimmt und eine Empfehlung ausspricht. Die Leitgedanken gilt 

es zu konkretisieren. Die Mitglieder des Expertenrats wurden von Herrn Minister für diese Aufgabe 

berufen und um ihre Mitwirkung gebeten. 

 

Herr Minister hat im Rahmen der Pressekonferenz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir 

bezüglich des Anliegens nicht bei Null anfangen und er überzeugt sei davon, dass mehr möglich ist. 

Meiner Überzeugung nach braucht es hierfür einen entwicklungsorientierten Ansatz, der ganz im 

Sinne der Behindertenrechtskonvention auf breite Beteiligung setzt und Gestaltungsmöglichkeiten 

in der Vor-Ort-Situation eröffnet, die bekanntlich sehr unterschiedlich sind. 
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Beitrag Doro Moritz, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Baden-Württemberg (GEW) 

Statement der GEW Baden-Württemberg für die öffentliche Anhörung der Grünen im Landtag von 
Baden-Württemberg am 21. Oktober 2009 „ Inklusion muss Schule machen“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
1.                  Zur Bedeutung der UN-Konvention  
 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (BRK) stellt einen Paradigmenwechsel in 

der Behindertenpolitik dar. Das Verständnis von Behinderung wird gelenkt 

-          vom medizinischen zum menschenrechtlichen Modell; 

-          von den individuellen zu den gesellschaftlichen Bedingungen; 

-          von den Beeinträchtigungen des Einzelnen zur gesellschaftlich konstruierten 

Entrechtung.  

Behinderte sollen und dürfen vor diesem Hintergrund nicht länger ein Objekt der Sozialpolitik sein, 

denen der Staat Fürsorge angedeihen lässt. Sie sind stattdessen nichts weniger als Subjekte und 

Träger von Bürgerrechten. 

 

Man möchte dies gerne immer schon so gesehen haben, jedoch sah und sieht die Realität anders 

aus. Das Reden über und nicht mit Behinderten, die Ausgrenzung und Aussortierung sind nach wie 

vor Alltag.  

Die BRK bedeutet eine grundlegende Wende im Denken über Behinderung und Behinderte. 

 

Sie enthält neben den Antidiskriminierungspflichten auch Achtungs-, Schutz-, Gewährleistungs-, 

Ziel- und Förderpflichten. Herzstück ist das Prinzip der Nichtdiskriminierung, ergänzt durch die 

Grundsätze der Chancengleichheit, der vollen gesellschaftlichen Teilhabe und dem Prinzip der 

Zugänglichkeit (Barrierefreiheit). 

 

Die BRK hat öffentlich-rechtliche Wirkung, eine formale Gleichheit reicht also nicht. 

 

Dies bedeutet für die politischen Entscheidungsträger. Sie müssen tätig werden! Sie müssen aktiv  

für die Umsetzung der in der BRK formulierten Menschenrechte eintreten und diese durch 

Maßnahmen umsetzen. 
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In Artikel 7 der BRK wird die Gruppe der behinderten Kinder gesondert erwähnt. Die 

Gleichberechtigung behinderter und nicht behinderter Kinder wird dadurch hervorgehoben, die 

Gültigkeit der Rechte und Prinzipien für Kinder besonders herausgestellt. 

 

2.                  Inklusion als bildungspolitische Aufgabe  
 

In der Frage der Verwirklichung der Rechte der BRK für Kinder ist die Kultusverwaltung besonders 

gefordert, denn das Bildungs- und Schulsystem ist zweifelsohne eine, ja die zentrale Institution, die 

inklusiv zu gestalten ist, werden doch dort die Weichen für die Fähigkeit zur Teilhabe in weiten 

Bereichen der Gesellschaft gestellt. 

 

Zynisch betrachtet könnte man sagen, dass der Politik sehr wohl bewusst ist, dass die Schulsysteme 

in den Bundesländer die Anforderungen der BRK nicht erfüllen. Im Bundesdurchschnitt nehmen 

nur 1/6 der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Unterricht der Regelschule teil. Die 

Orientierungsgröße der BRK für inklusiven Unterricht liegt bei 80 bis 90%! 

 

Dies erklärt, warum in der deutschen Übersetzung zentrale Begriffe wie vor allem „inclusion“ 

schleunigst mit „Integration“ und nicht mit „Inklusion“ übersetzt wurden. Hier wurde der Versuch 

unternommen, die Intention der BRK auf hiesige, nämlich auf Aussortieren setzende, Verhältnisse 

umzumünzen. Auf Initiative der GEW wurde eine Untersuchung bei der Max-Traeger-Stiftung in 

Auftrag gegeben, deren Ergebnis diesen Skandal durch eine  Schattenübersetzung öffentlich 

gemacht hat.  

 

Inklusion umfasst, hierüber besteht auf der internationalen Ebene Übereinstimmung, auch die 

Weiterentwicklung der Bildungsstrukturen . Nun kennen seit vielen Jahren und Jahrzehnten die 

Tabuisierung der Veränderung oder auch nur Infragestellung unserer Schulstrukturen bei 

konservativen Politikern nahezu jeglicher Couleur.  

 

Inklusion ist eindeutig kein Thema, das nur die Sonderschulen und die Grundschulen betrifft. Die 

Umsetzung der Inklusion im Sinne der UN-Konvention erfordert eine grundsätzliche Veränderung 

in allen Schularten, in allen Bildungsbereichen. 
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Insofern ist es wichtig, in den nächsten Monaten genau zu beobachten, wie das Kultusministerium 

die Umsetzung der BRK für Baden-Württemberg interpretiert und in die Schulgesetze überführt.  

 

Der Auftrag der BRK ist eindeutig: In Art. 24 (Bildung) heißt es, dass das Recht auf ein integratives 

Bildungssystem sicherstellen muss, dass „Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von 

Behinderungen vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden […].“ Die bislang 

gängige Praxis, einem Schüler/einer Schülerin mit sonderpädagogischem Förderbedarf  den Zugang 

zur allgemeinen Schule deshalb zu verweigern, weil dort keine Möglichkeit für eine entsprechende 

sonderpädagogische Förderung vorhanden ist, ist seit Inkrafttreten der BRK unzulässig. 

 

Die GEW erwartet, dass das Land Baden-Württemberg Bedingungen schafft, unter denen Inklusion 

vorbildlich umgesetzt werden kann. Derzeit ist gemeinsamer Unterricht auf Schulversuche 

beschränkt. Kapazitätsausbau für gemeinsamen Unterricht besteht in BW als einzigem Bundesland 

noch nicht einmal als Zielformulierung. 

Inzwischen hat sowohl die KMK als auch das Kultusministerium Baden-Württemberg jeweils 

Arbeitsgruppen eingerichtet, die die Umsetzung von Art. 24 BRK diskutieren und Vorschläge für 

notwendige Schulgesetzänderungen vorlegen sollen.  

 

Für die GEW ist es mehr als befremdlich, dass in diesem von Kultusminister Rau berufenen 

Expertenrat „Sonderpädagogische Förderung“, kein einziger Vertreter aus den Kollegien der 

Schulen, und auch nicht aus der GEW, berufen wurde. Der Rat derjenigen, die die Gesetze in der 

Schule umsetzen sollen, ist  nicht gefragt. 

 

Wohl als erste Reaktion auf die Behindertenrechtskonvention hat das Kultusministerium 

angekündigt, die bislang bestehende Sonderschulpflicht formal  aufzuheben. Für die Praxis der 

separaten Beschulung von Behinderten muss dies allerdings keine Auswirkungen haben, denn eine 

freie Schulwahl ist für die betroffenen Kinder und Eltern damit keineswegs verbunden. Die 

allgemeinen Schulen sind außerdem noch kaum darauf eingerichtet, inklusive Schule zu sein. 

 

Ich werde deshalb im Folgenden den Gesetzentwurf der Grünen vor allem unter dem Aspekt der 

Beteiligung und Umsetzung der Kollegien an den Schulen kommentieren.  
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3.                  Zum Gesetzentwurf der Grünen (Landtagsdrucksache 14 /4586) 
 

Die GEW unterstützt die im Gesetzentwurf formulierte Zielsetzung, inklusive Schulen im Sinne der 

BRK zu schaffen und dem gemeinsamen Unterricht nicht nur Vorrang zu geben, sondern zu 

gewährleisten. 

 

Die Umwandlung der Sonderschulen in sonderpädagogische Kompetenz- und Beratungszentren ist 

ein Vorschlag, den auch die GEW seit vielen Jahren vertritt. Es ist zu betonen, dass diese 

Beratungszentren allen Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern zur Verfügung stehen und damit der 

ungeteilte Unterstützungscharakter deutlich wird. Dies könnte noch ausgeweitet werden, in dem 

regionale pädagogische Kompetenz- und Beratungszentren eingerichtet werden, die die 

sonderpädagogische Beratung als Teilaufgabe innehaben. Derzeit ist nur in minimalem Umfang 

Beratungskapazität vorhanden. 

 

Die Aufhebung der gesonderten Beschulung von Schüler/innen mit den Förderbedarfen Lernen, 

emotionale/soziale Entwicklung und Sprache ist überfällig. Die Forderung nach inklusiver 

Beschulung dieser Schülerinnen und Schüler ist richtig. Vielfach verstärken Lernschwierigkeiten, 

die in der sozialen Situation der Kinder und Jugendlichen begründet sind den Förderbedarf. Die 

Aussonderung ist für diese Kinder deshalb nicht nur wenig hilfreich im Hinblick auf die 

Lernzuwächse, die sie in den Sonderschulen erzielen, sondern sie wirkt desintegrativ und 

stigmatisierend und verschärft dadurch ihre Probleme.  

 

Die Einführung des Elternwahlrechts für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den 

Bereichen geistige, motorische und körperliche Entwicklung einzuführen, begrüßen wir. Es ist 

unsäglich, dass sich Eltern in Baden-Württemberg individuell das Recht auf inklusive Beschulung 

erstreiten müssen und dabei oft genug scheitern. 

 

4.                  Die Forderungen der GEW zur Umsetzung der Inklusion  in Baden-
Württemberg  
 

In ihrem Gesetzentwurf weisen die Grünen auf die hohe Akzeptanz für den gemeinsamen 

Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen hin. 

Dies ist auch mein Eindruck. Jedoch darf dies nicht darüber hinweg täuschen, dass auch große 

Vorbehalte und Ängste bei den Kolleginnen und Kollegen bestehen. Dies hat Gründe: 
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-         Die Landesregierung Baden-Württemberg beherrscht das traurige Kunststück, jede noch so 

gut gemeinte Innovation durch eine dilettantische und ressourcenneutrale Umsetzung zu 

konterkarieren. Wir haben dies zum Beispiel bei den Ganztagsschulen erlebt: Das große 

pädagogische Potenzial von Ganztagsschulen wurde durch Zeitdruck, durch fehlende 

organisatorische und pädagogische Richtlinien und durch die Überforderung der Säule 

„Ehrenamt“ nicht genutzt. Ganztagsschulen sind deshalb aufgrund ihrer Unverbindlichkeit 

und ihrer fehlenden finanziellen und professionellen Ausstattung eine Halbtagsschule mit 

nachmittäglichen Zusatzangeboten geblieben. 

 

-          Die gymnasiale Schulzeit wurde auf 8 Jahre verkürzt. Die unsäglichen Folgen sind bekannt, 

ich brauche dies hier nicht weiter auszuführen. Eine zukunftsorientierte Bildungspolitik 

sieht anders aus. 

 

-          Die Bildungsplanreform des Jahres 2004 hat nicht nur viele Arbeitsstunden an jeder 

einzelnen Schule gekostet, sie hat auch die Durchlässigkeit zwischen den Schularten 

erschwert, ja nahezu unmöglich gemacht. 

  

-          Die Werkrealschule ist ein weiteres Kapitel einer kopf- und konzeptionslosen Schulpolitik. 

Angesichts der großen Herausforderungen, die die demografische Entwicklung und der 

Niedergang der Hauptschulen stellen, kann man die Werkrealschule als Antwort des 

Ministeriums auf diese Probleme geradezu als Arbeitsverweigerung bezeichnen: Den 

Schulen und vor allem den Kommunen wird die Verantwortung für die Bewältigung der 

schulstrukturellen Verwerfungen, die ja bereits in vollem Gange sind, zugewiesen. 

 

-          Regelmäßig werden Pilot- und Modellversuche ordentlich mit Ressourcen ausgestattet und 

gut bewertet. Die flächendeckende Umsetzung erfolgt dann ohne Ressourcen. 

 

-          Weder in der Lehrerausbildung noch in der Fortbildung werden Lehrkräfte auf Lernen in 

heterogenen Gruppen vorbereitet. Entsprechende Maßnahmen sind erst im Entstehen. 

 

- Wesentliche Elemente wie Diagnose- und Förderkompetenzen fehlen in der Lehrerbildung. 

Das gilt auch für Teamarbeit, Kooperation und Elternarbeit. 
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Diese kleine Aufzählung macht deutlich, warum durchaus berechtigte Ängste und Vorbehalte an die 

GEW herangetragen werden: Es geht nicht um die Ablehnung von Neuerungen, sondern darum, 

dass an den Schulen ausgebadet werden muss, was im Kultusministerium versäumt wird. 

Innovation im selbst ernannten Kinderland muss anders aussehen: 

 

-          Inklusion erfordert vermutlich mehr Lehrerkapazitäten als das jetzige System. Unter dem 

Gebot der Kostenneutralität ist ein inklusives Schulsystem nicht zu haben. Die BRK hilft an 

dieser Stelle, weil sie klar stellt, dass das Angebot an gemeinsamem Unterricht 

bedarfsgerecht ausgebaut werden muss. Lehrkräfte sind genügend vorhanden. Auch in 

diesem Sommer wurden zwei Drittel der Bewerber/innen für Sonderschule nicht eingestellt.   

 

-          Der Weg der Umsetzung der BRK kann nur erfolgreich sein, wenn die betroffenen 

Lehrer/innen eingebunden sind. Ihre Interessen und Bedürfnisse müssen beachtet werden. 

Sie müssen an wichtigen Entscheidungen im Umsetzungsprozess aktiv beteiligt werden. 

 

-          Lehrerfortbildungsmittel müssen bereitgestellt werden. Es ist unverantwortlich, dass die 

Landesregierung seit Jahren die Fortbildung der Lehrkräfte systematisch kürzt und 

gleichzeitig tiefgreifende Veränderungen und Qualitätsentwicklung erwartet. Die 

Zusammenarbeit an inklusiven Schulen auf eine professionelle Basis zu stellen, muss durch 

qualitativ hochwertige und quantitativ ausreichende Fortbildungsangebote sichergestellt 

werden. Unverzüglich brauchen die Lehrerinnen und Lehrer eine Qualifizierung für einen 

lernzieldifferenten, individualisierten Unterricht und eine angemessene sonderpädagogische 

Unterstützung. Gemeinsame Aus- und Fortbildungsangebote für Lehrerinnen der 

Sonderschulen und der allgemeinen Schulen in Inklusionspädagogik sind unabdingbar. 

 

- An den inklusiv arbeitenden allgemeinen Schulen, aber nicht nur an diesen, müssen 

sonderpädagogische Kompetenzen vorhanden sein. Sonderpädagog/innen sind die am besten 

qualifizierten Profis an Baden-Württembergs Schulen. Die von ihnen geleistete Arbeit darf 

durch die bisher von der Landesregierung verhinderte Inklusion nicht in die Kritik geraten. 

Sonderpädagog/innen werden nicht überflüssig, wie das Konzept der inklusiven Schulen 

oftmals missverstanden wird, sondern sie bringen ihre Kompetenzen mehr als heute an den 

allgemeinen Schulen ein, im Übrigen für alle Schüler/innen.  

-  
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-          Schulen brauchen für Kooperation, Arbeit mit den Kindern und Qualifizierung zusätzliche 

Zeit. 

 

-          Weitere Professionen müssen zur Unterstützung der Lehrkräfte da sein, innerhalb und 

außerhalb des Klassenzimmers. 

 

-          Für die vollständige flächendeckende Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts muss im 

Kultusministerium in Kooperation mit den Schulträgern ein Zeitplan erarbeitet werden. 

 

-          Sonderpädagogische und sozialpädagogische Ressourcen müssen den allgemeinen Schulen 

ausreichend zugeteilt werden. In einem ersten Schritt müssen allen Schulen, die eine 

inklusive Entwicklung anstreben, Sonderpädagog/innen und Sozialpädagog/innen fest 

zugewiesen werden. Dabei ist es wichtig, alle Schularten einzubeziehen. 

 

-          Wir plädieren für die Aufnahme des Kriteriums „Integrationsfähigkeit“ als vorrangiges 

Qualitätsmerkmal bei allen Qualitätsberatungen und Qualitätsprüfungen im Land. 

 

Wir brauchen nicht die vom Kultusministerium angedachten bürokratischen Bildungskonferenzen. 

Inklusion sieht anders aus.  

Die GEW steht für ein inklusives Schulsystem bei Gewährleistung der notwendigen 

Rahmenbedingungen. Ein inklusives Schulsystem grenzt nicht aus, sondern wird jedem Kind und 

jedem Jugendlichen gerecht.  Eine inklusive Schule darf nicht am Ende der 4. Klasse in sog. 

Begabungen separieren. Wir wollen kein Schulsystem, das sich inklusiv nennt, aber weder 

Schüler/innen optimal in der Entwicklung unterstützt, noch Lehrer/innen in die Lage versetzt, gute 

Arbeit zu leisten. 

 

Quellen:  

Zeitschrift Recht der Jugend und des Bildungswesens 2/2009: 

-          Theresia Degener: Die UN-Behindertenrechtskonvention als Inklusionsmotor (S. 200 – 

219) 

-          Johannes Rux: Kein Handlungsbedarf oder Anlass für eine bildungspolitische Revolution? 

Zur innerstaatlichen Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der vereinten Nationen 

(S. 220 – 228) 
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Beitrag Thomas Stöppler, Vorsitzender des Fachverbands 
Sonderpädagogik (VDS) 

 
Anhörung 'GRÜNE' am 21. 10. 2009        
    
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Verband Sonderpädagogik e.V. - vds - ist europaweit der größte Fachverband im Bereich der 

Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderungen. Der vds ist bundesweit organisiert und 

vertritt konsequent fachliche Positionen - keine standespolitischen und institutionellen Anliegen. 

 

Uns allen, die heute hier versammelt sind, liegt das Wohl der Kinder und Jugendlichen mit 

Behinderungen und Benachteiligungen besonders am Herzen. Bei den laufenden Diskussionen und 

Weiterentwicklungsprozessen geht es um eine weitere Optimierung der sonderpädagogischen 

Unterstützung in unserem Bundesland. 

 

Der vds in Baden-Württemberg und im Bundesgebiet begrüßt  die Intentionen der verabschiedeten 

UN-Konvention. Diese sagt in unserem Verständnis aus, dass jeder Mensch – unabhängig vom 

Grad seiner Behinderung – einen Bildungsanspruch hat. Das bedeutet, dass jedes Bildungssystem 

entsprechende qualifizierte individuelle Bildungs- und Beratungsangebote für jeden Menschen mit 

einer Behinderung oder einer Beeinträchtigung bereitstellen muss (Inklusionsparadigma der 

Bildungssysteme). 

 

Die UN-Konvention macht nach unserer Bewertung keine Aussagen zur Schul- und 

Bildungsstruktur und kann dies auch nicht, da dies den jeweiligen politischen 

Gesetzgebungsverfahren der einzelnen Länder vorbehalten ist. 

 

Eine inklusive Gesellschaft und damit auch ein inklusives Bildungssystem - 

aber selbstverständlich auch alle anderen Unterstützungsangebote im Gesundheits- Sozial- und 

Pflegebereich - lebt von der Vielfalt der verschiedenen Angebote und von einem kooperativen 

Selbstverständnis dieser Angebote auf hohem qualitativem Niveau! 
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Die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen ist eine äußerst 

komplexe Aufgabe und benötigt differenzierte, für den Einzelfall passende und realisierbare 

Lösungen. Diese müssen durch das Einhalten der entwickelten hohen fachlichen Standards und 

Qualitäten im Bereich der Sonderpädagogik gekennzeichnet sein. Dies gilt im Bereich der Bildung 

insbesondere auch für die äußerst anspruchsvollen didaktischen Konzeptionen. Denken Sie nur an 

den Begriffsbildungsprozess im abstrakten Feld bei hochgradig hörgeschädigten Kindern. Denken 

Sie z.B. an den Begriff 'Fühlen' und dessen unterschiedliche semantische Dimensionen. 

 

Hieraus ergibt sich die Pflicht eines jeden Staates, individuelle Bildungs- Beratungs- sowie weitere 

Unterstützungsangebote auf dem Hintergrund behinderungsspezifischer Notwendigkeiten im 

didaktischen, methodischen und inhaltlichen Bereich anzubieten und vorzuhalten. Die Konvention 

weist hier ausdrücklich darauf hin. 

 

Ein Kind, das viele Wochen auf einer onkologischen Station im Krankenhaus verbringt und 

selbstverständlich auch dort einen Bildungsanspruch hat, benötigt eine andere Lösung als ein junger 

Erwachsener mit  einer schweren Mehrfachbehinderung  im Bereich der beruflichen 

Eingliederungsmaßnahme.  

 

Inklusion umfasst im Rahmen von Bildung und Erziehung mehrere wesentliche Aspekte: die 

Prävention, die Integration, die Kooperation, Aktivität und Teilhabe sowie verschiedene Formen 

von Unterstützungsangeboten. Im Verständnis einer Pädagogik der Vielfalt gibt es deshalb in einem  

inklusiven Bildungssystem im Kontext lebenslanger Bildung drei maßgebliche Aufgabenbereiche: 

·  Prävention als Unterstützung, Beratung und Förderung von Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen durch professionelle Kräfte in allen Bildungseinrichtungen, 

·  Integration als gemeinsame Bildung und Erziehung  von Menschen mit und ohne 

Behinderungen an einem Lern- und Lebensort, 

·  Spezielle Bildungsangebote für Menschen mit Behinderungen, Benachteiligungen 

und Beeinträchtigungen an einem speziellen Förderort, die in der Regel befristet sind 

und zusätzlich zur gemeinsamen Bildung und Erziehung spezifische und adaptive 

Hilfen darstellen. 
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Folgende zentrale Eckpunkte für die vor uns liegenden Weiterentwicklungsprozesse - und 

Sonderpädagogik war schon immer von Weiterentwicklungen gekennzeichnet - möchte ich 

aus Fachverbandssicht formulieren: 

 

·  Ein Höchstmaß an Aktivität und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der 

Gesellschaft ist das zentrale Anliegen sonderpädagogischer Bildungs- und 

Unterstützungsangebote. Das Recht auf eine selbstbestimmte und selbständige 

Lebensführung ist  zentrales Paradigma der Sonderpädagogik und handlungsleitend für 

sämtliche inhaltliche wie systemische Weiterentwicklungsprozesse. 

 

·  Im Mittelpunkt steht der einzelne Mensch mit seinem sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf in verschiedenen Bereichen – nicht nur im Bereich schulischer 

Bildung. Dieser Unterstützungsbedarf ist im Bereich Bildung durch einen individuellen 

erweiterten Bildungsanspruch – neben weiteren notwendigen therapeutischen, 

sozialpädagogischen und pflegerischen Unterstützungsleistungen – gekennzeichnet.  

 

·  Dem Bildungsanspruch von Menschen mit Behinderungen wird abhängig von der 

Ausgestaltung der individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung an unterschiedlichen 

Orten Rechnung getragen.  Die Realisierung dieses Bildungsanspruches endet nicht mit 

dem Ende der Schulzeit (‚Lebenslanges Lernen’) und schließt eindeutig auch Menschen mit 

schweren Mehrfachbehinderungen mit ein. 

 

·  Um dem individuellen Entwicklungspotential der einzelnen Menschen professionell 

Rechnung tragen zu können, muss ein Bildungssystem konsequent durchlässig angelegt 

sein. Dies bedeutet, dass die Übergänge in ein anderes Bildungsangebot professionell und 

kooperativ angelegt werden müssen. 

 

·  Zur Realisierung der spezifischen Gestaltung von individuellen Bildungsangeboten besteht 

auch die Notwendigkeit der Einrichtung von besonderen spezifisch ausgestalteten 

Schulplätzen bzw. Förder- und Bildungsorten. Auf die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips 

ist zu achten! 

 

 

 



��������	�
�����
�����
������
��
	��
���������	���� ���������
���	���	�������	��� !"
����#�
�$ �
%&��'�(
�����((�)*��'���	*���+�,�(��-������
����
�� �
���
�*��(�������
���
���	��� !"
����#�
�.�

 67 

 

·  Des weiteren ist es unabdingbar notwendig, fachlich hoch qualifiziertes Personal zur 

Gestaltung und Realisierung der individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung auch im 

Bereich ‚Bildung’ in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. 

 

·  Hierbei darf der Bildungs- und Förderort ‚Sonderpädagogisches Kompetenzzentrum’ nicht 

vernachlässigt werden! Diese Zentren müssen für alle sonderpädagogischen 

Fachrichtungen vorgehalten werden. Hierfür sind die Standorte der Sonderschulen 

hervorragend geeignet! 

 

·  Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sind die wesentlichsten Partner im Bereich einer 

individuellen Bildungswegeplanung bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Sie 

tragen die Verantwortung für den Bildungsverlauf ihres Kindes entscheidend mit und sollten 

deshalb die Entscheidung bzgl. des Ortes, an dem der individuelle Bildungsanspruch 

eingelöst werden kann, wesentlich mit bestimmen.  

 

Sehr geehrte Frau Rastätter, sehr geehrte Frau Mielich, auf dem Hintergrund oben gemachter 

Ausführungen spricht sich der Fachverband bezogen auf den Gesetzesentwurf der GRÜNEN 

eindeutig 

·  gegen die Abschaffung der  sonderpädagogischen Einrichtungen im Bereich der Pädagogik 

der Lernförderung, der Pädagogik der Erziehungshilfe und der Sprachbehindertenpädagogik 

aus. Es gibt für den Fachverband keinen Grund, einzelne Fachrichtungen unterschiedlich zu 

betrachten, 

·  wir fordern auch weiterhin eine ausgebaute Angebotsstruktur im Bereich der Schulen für 

Kranke. 

·  Wir treten auf  der Grundlage einer professionellen sonderpädagogischen Diagnostik und 

einer qualifizierten systemischen Beratung für eine wesentliche Mitbestimmung der 

Erziehungsberechtigten bzw. der Jugendlichen mit Behinderungen bzgl. des Lernortes ein. 

Gehen wir alle gemeinsam die nächsten Schritte! 

Vielen Dank! 

 

Thomas Stöppler 

Landesvorsitzender Baden-Württemberg 

Verband Sonderpädagogik e.V. 
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Beitrag Norbert Brugger, Dezernent, Städtetag 

 
Öffentliche Fachanhörung der Fraktion GRÜNE im Landtag von Baden-Württemberg 

am 21. Oktober 2009 in Stuttgart 
 

Inklusion muss Schule machen – Umsetzung der Behindertenrechts-Konvention  
in Baden-Württemberg 

 
Stellungnahme von Dezernent Norbert Brugger für den Städtetag Baden-Württemberg 

  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Nach Artikel 24 des „Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen“ (UN-Konvention) sollen Menschen mit Behinderungen 

„gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, 

hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen 

haben“. Damit dies gewährleistet ist, wird den Bildungsverantwortlichen aufgegeben, „innerhalb 

des allgemeinen Bildungssystems die notwenige Unterstützung“ zu leisten, um Menschen mit 

Behinderungen Bildungserfolge zu erleichtern. Dieses Ziel soll mit „individuell angepassten 

Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale 

Entwicklung gestattet“ erreicht werden. 

 

Ein „Expertenrat sonderpädagogische Förderung“ des Kultusministeriums erarbeitet vor diesem 

Hintergrund derzeit Weiterentwicklungsempfehlungen zur Sonderpädagogik an Schulen. Ich wirke 

für den Städtetag Baden-Württemberg in diesem Gremium mit. Ergebnisse der Expertenratsarbeit 

sollen bis Ende dieses Jahres vorliegen. Ohne ihnen vorgreifen zu wollen, ziehe ich auf Wunsch der 

GRÜNEN aus Städtetagssicht eine Zwischenbilanz. 

 

Die UN-Konvention zielt darauf, behinderten Kindern und Jugendlichen die bestmögliche 

schulische Bildung zu vermitteln. Soweit möglich und sinnvoll, soll diese Bildungsvermittlung 

durch gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern erfolgen. Das Wohl 

jedes einzelnen Kindes und jedes einzelnen Jugendlichen steht dabei im Mittelpunkt. Da der Förder- 

und Unterstützungsbedarf dieser behinderten Menschen unterschiedlich ist, muss das Schulsystem 

hierauf flexibel reagieren können. Darüber besteht Konsens im Expertenkreis und sicher auch in 

weiten Teilen der Gesellschaft.  
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Die UN-Konvention verlangt nicht, Schulstrukturen zu ändern. Sie veranlasst vielmehr, die 

schulische Förderung behinderter Menschen ggf. neu zu denken und danach zu gestalten. Dieses 

neue Denken soll und kann nicht in Denkschablonen eingepasst werden, in denen es nur ein 

Schwarz oder Weiß gibt – oder beim Namen genannt: nur ein Schulsystem mit oder ohne 

Sonderschulen. 

 

Kultusminister Helmut Rau hat dem Expertenrat dieses neue Denken als Auftrag mitgegeben. Nach 

seinen Vorstellungen soll es in Zukunft für alle Kinder und Jugendlichen die Pflicht zum Besuch 

einer allgemein bildenden Schule in der Primar- und Sekundarstufe sowie eine Pflicht zum 

Berufsschulbesuch geben. Die möglichen Lernorte sollen von den Schulen und Schulämtern unter 

enger Einbindung der Eltern in Bildungskonferenzen erörtert und festgelegt werden. Soweit 

Belange der Städte als Schulträger berührt sind, müssen auch sie involviert sein. Einen Konsens 

aller Beteiligten herbeizuführen ist dabei das Ziel.  

 

Für jede behinderte Schülerin und jeden behinderten Schüler wird daher individuell zu entscheiden 

sein, wo sie oder er die bestmögliche Bildung erhält. Diese Entscheidung wird bei weiterführenden 

Schulen auf Basis von Grundschulempfehlungen für allgemein bildende Schulen, also 

Hauptschule/Werkrealschule, Realschule und Gymnasium erfolgen. Behinderte und nicht 

behinderte Schülerinnen und Schüler sind damit gleichgestellt.  

 

An welchen Lernorten die behinderten Kinder und Jugendlichen zu unterrichten sind, ist ebenfalls 

individuell festzulegen. Diese einmal getroffene Festlegung ist nicht statisch, sondern im Laufe der 

Schulzeit zu überprüfen und – je nach Verlauf der Behinderung und damit Entwicklung des 

sonderpädagogischen Bedarfs – ggf. zu ändern. Die seitherigen Sonderschulen behalten in diesem 

Lernsystem ihre Bedeutung als Kompetenzzentren und Spezialschulen, an denen 

sonderpädagogische Förderung umfassender gewährt werden kann als an allgemein bildenden 

Schulen. Wieviel sonderpädagogische Förderung von einem behinderten Schüler oder einer 

behinderten Schülerin benötigt wird, entscheidet über den Lernort. Dabei wird es der Spannbreite 

des Förderbedarfs entsprechend auch Mischlösungen geben. Die seitherigen Außenklassen sind eine 

solche Lösung. Das ist noch ausbaufähig. 

 

Die geballte sonderpädagogische Kompetenz der Sonderschulen soll ferner eingesetzt werden, um 

allgemein bildende Schulen bei der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in ihren  
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Unterricht noch besser zu unterstützen und damit mehr Integration zu ermöglichen. Dazu sind 

Lehrkräfte der Sonderschulen verstärkt in allgemein bildenden Schulen einzusetzen. Um die 

Lehrerressourcen und Sachmittel bestmöglich zu nutzen, wird dabei eine Bündelung von 

integrativem Unterricht an bestimmten allgemein bildenden Schulen unerlässlich sein. 

Gegen das Votum der Eltern können Lernortentscheidungen nur getroffen werden, wenn hierfür 

zwingende Gründe des Kindeswohls bzw. der Pädagogik sprechen oder der von den Eltern 

ausgewählte Lernort aus personellen, organisatorischen oder technischen Gründen nicht in der Lage 

ist, den Schulunterricht zu erteilen.  

 

Es wird also weiterhin auch zu berücksichtigen sein, dass die finanziellen Möglichkeiten auf Seite 

des Landes und der Kommunen als Schulträger endlich sind. Dies ist keine Diskriminierung 

Behinderter gegenüber nicht Behinderten, sondern eine Gleichstellung Behinderter und nicht 

Behinderter, denn die Ressourcenknappheit lässt es auch an den allgemein bildenden Schulen nicht 

zu, allen Schülerinnen und Schülern an allen Lernorten dieselben Angebote und 

Entwicklungsmöglichkeiten zu offerieren. Eine Bündelung von sonderpädagogischer Kompetenz an 

Sonderschulen, die künftig anders heißen sollen (Kompetenzzentren, Spezialschulen o. a.) und an 

bestimmten allgemein bildenden Schulen liegt im Interesse der Behinderten, weil sie mit den 

vorhandenen finanziellen Möglichkeiten mehr sonderpädagogische Förderung ermöglicht als bei 

einer gleichmäßigen Verteilung dieser Ressourcen auf alle Schulen. Und sie berücksichtigt alle 

Kinder und Jugendlichen im Schulsystem. Hier Entscheidungen unter Abwägung der Belange aller 

Schülerinnen und Schüler im Schulsystem zu treffen, verlangt auch das Bundesverfassungsgericht. 

 

Etwa 54.000 Kinder und Jugendliche im Land besuchen derzeit Sonderschulen, weitere 22.000 

werden integrativ an allgemein bildenden Schulen unterrichtet. In diesen Schulen wird hochwertige 

Bildung im Sinne der UN-Konvention unentgeltlich vermittelt. Die UN-Konvention gibt den 

Impuls, die Zahl der integrativ Beschulten zu erhöhen. Dazu werden die sonderpädagogische 

Kompetenz sowie die Bereitschaft und das Engagement aller Beteiligten benötigt – der allgemein 

bildenden Schulen und der heutigen Sonderschulen wie auch des Landes und der kommunalen 

Schulträger.  

 

gez. Norbert Brugger 
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Beitrag Alexandra Palzer, Verband Gemeinsam Leben, Gemeinsam 
Lernen Baden-Württemberg 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Die Partei der Grünen und Unabhängigen hat schon immer unsere Forderungen nach Inklusion 

unterstützt und insbesondere Renate Rastätter war eine der wenigen PolitikerInnen, die uns auch bei 

unseren Veranstaltungen aktiv begleitet haben. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle einmal 

herzlich!  

Ich werde bei meiner Stellungnahme teilweise aus dem Brief der LAG Gemeinsam Leben – 

Gemeinsam Lernen an die Expertenrunde des Kultusministeriums zitieren, der auch immer wieder 

Bezug nimmt auf ein Gutachten von Latham und Watkins vom April 2009 zu 

„Völkerrechtlichen Fragen des inklusiven Unterrichts in Deutschland in Zusammenhang mit 

dem Inkrafttreten der BRKonvention“ 

. 

Die BRKonvention trifft eine grundlegende Wertentscheidung zugunsten inklusiver Bildung. 

Nur ein inklusives Bildungssystem entgeht dem Vorwurf der Diskriminierung. 

Diese Wertentscheidung, der sich die BRD mit der Ratifizierung der BRK angeschlossen hat, 

erzwingt eine Umkehr der Regel-Ausnahme-Verhältnisse. Die Regel ist der gemeinsame Besuch 

der allgemeinen Schule, die zu beantragende und besonders zu begründende Ausnahme der Besuch 

der Spezialschule.  

Trotz vieler positiver Veränderungsansätze: Dieser Aspekt kommt uns beim Gesetzentwurf der 

Grünen etwas zu kurz, die Abschaffung einzelner Sonderschulen und die betonte Wahlfreiheit für 

die Eltern der „übrig gebliebenen“ Sonderschulkinder vernachlässigt die Gleichbehandlung aller 

Kinder unter dem Aspekt der individuellen Förderung. 

 

Kindeswohl und Subjektstellung des Kindes 

Die Kultusministerkonferenz KMK hat sich mit Beschluss vom 3.3.2006 ausdrücklich zur 

Kinderrechtskonvention bekannt. 

Die Regelung über den zentralen Begriff der KRKonvention des Kindeswohls wurde wortgleich in 

die BRKonvention übernommen. Dabei gilt das Kindeswohl als ein Aspekt, der bei allen 

Entscheidungen vorrangig zu berücksichtigen ist. 

Auch die Entscheidung über gemeinsame oder getrennte Beschulung muss sich am Kindeswohl 

orientieren. 
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Durch die Wertentscheidung der BRKonvention zugunsten der inklusiven Bildung ist in Zukunft 

davon auszugehen, dass die gemeinsame Beschulung an der allgemeinen Schule in der Regel dem 

Wohl aller Kinder dient. Es wird nur in Ausnahmefällen möglich sein, eine Sonderschuleinweisung 

mit dem Wohl des Kindes zu begründen.  

Zudem erhebt sich die Frage, wer entscheidet, was dem Kindeswohl dient. Die 

Verfassungsrechtsprechung hat hier klare Linien gezogen und immer wieder  

das Primat der Eltern betont, weil niemand dem Kind so nahe stehe wie die eigenen Eltern, ihm 

dort in der Regel alles zuteil wird, was für sein Wohl benötigt und deshalb das Kindeswohl in aller 

Regel bei ihnen auch am besten aufgehoben sei.  

An dieser Stelle möchte ich betonen, dass wir gut verstehen, dass sich viele Eltern behinderter 

Kinder unter den momentanen Bedingungen für den Erhalt der Sonderschulen stark machen. Aber 

es ist doch so, dass Generationen deutscher Eltern nie vernünftige Alternativen, wie sie in anderen 

Ländern praktiziert werden, kennen gelernt haben.  

Wir haben in über 70 Jahren in typisch deutscher Manier eine Aussonderungskultur perfektioniert, 

die heute ein Umdenken in allen Köpfen erschwert. 

 

Das betrifft am konsequentesten „unsere“ behinderten Kinder mit Down-Syndrom und anderen 

körperlich-geistigen und Sinnesbehinderungen. Aber dann sind da noch die so genannten sozial 

benachteiligten Kinder, darunter vor allem die mit Migrationshintergrund, derentwegen wir in allen 

Bildungsstudien gescholten werden. 75% der Schüler in Förderschulen sind Migrantenkinder.  

Sie entziehen sich sehr häufig den Segnungen unserer fürsorglichen Förderbemühungen, indem ihre 

Eltern noch nicht einmal die Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt wahrnehmen. 

Diese Mütter hätten keine Angst vor Förderung ihrer Kinder, sie haben Angst vor der 

Aussonderung, und damit haben sie Recht! 

 

Diese und viele andere Kinder an Regelschulen samt den Lehrern dort sind auf sonderpädagogische 

Kompetenz angewiesen.Deshalb ist der von den Grünen vorgeschlagene Sonderpädagogische 

Dienst nur eine Zwischenlösung auf dem Weg zur Inklusion. 

Auch die Sonderpädagogik muss auf Dauer an den Regelschulen angesiedelt sein. 
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An meinen Vorredner Herrn Asmussen gerichtet in Bezug auf seinen Vorschlag, es müsste am 

Besten in jeder Schule eine Beratungsstelle für Kinder mit besonderen Fragestellungen, zum 

Beispiel chronisch Kranke geben: 

Bitte, Herr Asmussen, keine weiteren Beratungsstellen! 

Vor vielen Jahren gab es als Reaktion auf Forderungen nach Integration Beratungsstellen an den 

Schulämtern. Zumindest unsere Erfahrung ist, dass sich dadurch keine Verbesserung der Situation 

ergeben hat. Wir brauchen Hilfe vor Ort, am Kind und für die Lehrer, zum Beispiel 

Sonderpädagogen an jeder Schule, und keine weiteren Stellen in der Verwaltung. 

Ich kenne aus eigener Erfahrung die Probleme mit chronisch kranken Kindern, habe selbst zum 

Beispiel zweimal erlebt, dass jugendliche Diabetiker nicht mit ins Schullandheim durften. 

Schicken sie in jede Schule einen Sozialpädagogen, das würde allen Beteiligten helfen und würde 

der Sache dienen! 

 

Ein weiterer Punkt ist die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. 

Hier komme ich auf das Kindeswohl zurück, mit dessen Begriff eng verknüpft sind die 

Subjektstellung des Kindes und sein Recht auf Individualität, Eigenaktivität, Selbstbestimmtheit 

und Partizipation.  

In diesem Zusammenhang stellt die „National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechts-

Konvention“ Folgendes fest: 

„Die Zuordnung von Kindern mit Auffälligkeiten und Behinderungen zu bestimmten Schulformen 

legt normative Vorgaben vorgeblicher Normalität und entsprechende Klassifikationen nach 

Defiziten zugrunde, die dem Recht des Kindes auf Achtung seiner Individualität widersprechen.  

Jedes Kind ist „seine eigene Norm“. Es hat Anspruch darauf, statt an fremddefinierten Defiziten 

an den Möglichkeiten seines eigenen individuellen Begabungsprofils gemessen zu werden. Die 

entsprechenden schulordnungsrechtlichen Regelungen bedürfen der Anpassung an die 

Anforderungen der Konvention“ 

 

Die bei uns üblichen sonderpädagogischen Gutachten, womöglich noch von Pädagogen der in Frage 

kommenden Sonderschule erstellt, mit standardisierten Tests und der vielleicht nicht so 

vorgesehenen, aber de facto stattfindenden Zuordnung zu einer Förderschulform verletzen in 

diesem Sinne die Subjektstellung des Kindes und sind zu streichen. 

In diesem Sinne begrüßen und fordern wir die im Entwurf der Grünen beschriebene Kind-

Umfeld-Analyse. 
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Wir Eltern sind durchaus bereit, uns von Fachleuten wie Ärzten, Erzieherinnen, Lehrern und 

Therapeuten, die uns und unsere Kinder kennen und begleiten, beraten zu lassen. Aber wir haben 

genug davon, uns von Leuten, die unsere Kinder oft noch nicht mal gesehen haben, sagen zu lassen,  

- dass sie genau wissen, was gut für diese kleinen Menschen ist 

- dass wir doch sicher nur das Beste für unsere Kinder wollen  

- dass wir Mütter die Behinderung unseres Kindes nicht verarbeitet haben 

- dass die Gesellschaft nicht bereit wäre für unsere Vorstellungen von Inklusion. 

- dass kein Geld da sei. 

 

An dieser Stelle möchte ich einmal deutlich sagen, dass es bei allem, was ich hier sage, nicht gegen 

die Lehrer geht. 

Wir wissen sehr wohl, welch gute Arbeit sie leisten, welchem Druck sie ausgesetzt und wie sehr sie 

oft mit ihren Problemen allein gelassen sind!  

Damit komme ich zu der Ressourcenfrage  

Hier bietet der Gesetzentwurf der Grünen mit einer speziellen Umverteilung der 

sonderpädagogischen Ressourcen eine scheinbar oder momentan kostenneutrale Lösung an. 

 

Zunächst wäre dazu offen zu legen, welches die verfügbaren Mittel sind.  

Zu betrachten sind nicht nur die Mittel, die das Kultusministerium für sonderpädagogische 

Förderung veranschlagt hat, sondern auch solche, die von anderer Seite aufgewendet werden, um 

den Schulbesuch eines Kindes zu ermöglichen, etwa bei den Kreisen und Kommunen. 

Diese Mittel sind offensichtlich verfügbar, weil sie bereits eingesetzt werden, wenn auch selten im 

Sinne inklusiver Bildung, sondern z.B. für Transport und begleitende Hilfen in Sonderschulen. 

Eine korrekte Offenlegung der Ressourcen findet bis jetzt in keiner Weise statt! 

 

Bisher gab es in Baden-Württemberg aufgrund des Schulgesetzes Leistungen für 

Eingliederungshilfe von den Sozialämtern in der Regelschule nur für Kinder, die dem Bildungsgang 

folgen können, also nur für rein körperbehinderte oder sinnesbehinderte Kinder. Das ist eine 

skandalöse Diskriminierung per se! 

Kinder, die zielgleich lernen können, an der Schule vor Ort aufzunehmen, ist keine 

Integration, sondern eine menschliche und gesellschaftspolitische Selbstverständlichkeit! 
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In Zukunft werden auch zum Beispiel geistig behinderte Kinder über Sozialhilfe an der Regelschule 

eine entsprechende zum Beispiel heilpädagogische Unterstützung bekommen können, ungeachtet 

der Frage der sonderpädagogischen Hilfe durch das Kultusministerium. 

Hier lauert aber schon die nächste Gefahr der Diskriminierung. 50% der Sozialhilfe werden schon 

heute für die Eingliederungshilfe für Behinderte verwendet. Es handelt sich hier aber nicht um 

Sozialfälle, sondern schlicht um Kinder, die zur Schule gehen sollen.  

 

An Herrn Asmussen gerichtet, der in seinem Vortrag kritisiert hatte, dass in Italien schwer 

mehrfachbehinderte Menschen über soziale Dienste betreut werden, dadurch quasi aus der 

schulpolitischen Verantwortung herausfallen. Das wolle er für Baden-Württemberg nicht. 

Es freut mich, Herr Asmussen, dass Sie eine Betreuung behinderter Kinder im Schulalter über 

Sozialhilfe ablehnen. Allerdings wundert es mich auch, denn wie eben gesagt, haben wir diese 

Situation bereits jetzt, und sie wird sich künftig noch verschärfen! 

Kinder haben eben unterschiedliche pädagogische Bedürfnisse, denen nicht das Sozialamt, 

sondern das Bildungsministerium Rechnung zu tragen hat. Hier sollten sich die Ministerien 

doch baldmöglichst zusammensetzen und eine Lösung finden. 

Nur wenn wir weiterhin Bildung mit Wissensvermittlung verwechseln, können wir 

Bildungsschwache zu Sozialhilfeempfängern und damit womöglich noch zum Sündenbock 

explodierender Sozialhilfeausgaben erklären! 

Wollen wir das? 

 

Neuere Bildungsstudien bescheinigen Deutschland, dass zwar Anstrengungen gemacht 

werden, die Bildungssituation zu verbessern, dafür auch Geld aufgewendet wird, dieses aber 

bei den Kindern nicht anzukommen scheint! 

Das wundert mich nach meinen Erfahrungen in vielen Jahren wirklich nicht! 

Wenn man bei der Berechnung der Gesamtressourcen die Gehälter all derer berücksichtigen würde, 

die in verschiedensten Schul- und kommunalen Verwaltungen, bei den medizinischen und 

pädagogischen Untersuchungen, Gesprächen und Tests, in der Justiz und in all den Therapien und 

Nachhilfestunden, die den Kindern zum Einzug in die richtige Schublade verhelfen sollen, wäre 

eine gemeinsame Schulzeit aller Kinder über 9-10 Jahre hinweg mit adäquater individueller 

Förderung schon heute kein Thema mehr. 
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Im Moment werden weiterhin diese Töpfe orientierten Schiebereien auf dem Rücken der Kinder 

und ihrer Angehörigen ausgetragen. Das muss ein Ende haben: Artikel 4,2 BRKonvention 

verpflichtet, inklusive Bildung unter Ausschöpfung der verfügbaren Mittel sicherzustellen. 

 

Fazit für uns ist also: 

Unabhängig von der Erfüllung der Staatenverpflichtung aus der Konvention auf gesetzgeberischem 

Wege besteht im Einzelfall jetzt schon ein Recht auf inklusive Bildung. Aufgrund der BRK sind die 

Sonderschulpflicht und das Fernhalten dieser Kinder von Regelschulen in Zukunft nicht mehr 

möglich. 

 

Wenn ein Kind gegen seinen Willen in eine Sonderschule eingewiesen wird, erfüllt das den 

Tatbestand der Diskriminierung. Dagegen werden sich die Betroffenen zunehmend zur Wehr 

setzen – vermutlich mit Erfolg. Ich hoffe allerdings sehr, dass ich nicht Recht habe mit meiner 

Befürchtung, dass Baden-Württemberg sich wie bisher nur um die Millimeter bewegen wird, die 

juristisch von den Eltern eingeklagt werden. An diesem Punkt muss nun aber auch die Frage gestellt 

werden, in wie weit unser gesamtes gegliedertes Schulsystem der UN-Konvention überhaupt 

entspricht, weil es nicht nur abhängig macht von sozialer Herkunft und sozioökonomischem Status, 

sondern zum Beispiel -  vom Geschlecht.  

Es ist erwiesen, dass unser Schulsystem Mädchen begünstigt und den Bedürfnissen von Buben 

nicht gerecht wird. Oder denken sie an den notenbedingten Stress in der 4. Klasse, wo dieser 

Leistungsdruck zu psychischen und innerfamiliären Belastungen führt, die mit oben beschriebenen 

Ansprüchen der UN-Konvention an die Subjektstellung des Kindes nichts zu tun haben.  

Wer die Sendung 37 Grad am 6. Oktober gesehen hat, weiß was ich meine. 

Da werden 10jährige Kinder zu managerverdächtigen Höchstleistungen gepuscht und scheitern 

häufig nicht an ihrer Intelligenz, sondern an stressbedingten Lernblockaden.Als Ärztin möchte ich 

Ihnen sagen: Wenn das so weiter geht, werden wir in 20 Jahren zwar nicht mehr in jedem Dorf eine 

Schule haben, aber einen Psychiater. Dieses Schulsystem mit seiner Selektion der 10jährigen 

diskriminiert alle  Kinder und ist obsolet!! In jeder Bildungsstudie wird es bestätigt, aber unsere 

Länderregierungen wehren sich mit Händen und Füßen. Sie kennen sicher den folgenden Satz: 

„Auf der ganzen Welt gibt es nur noch 17 Länder mit einem derart veralteten Schulsystem:  

16 davon liegen in Deutschland, das 17. ist Österreich...“ 

Das gegliederte Schulsystem mit der frühen Aussonderung, das ist die heilige Kuh! 
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Warum dauert das bei uns so lange, sich diesem schlichten internationalen Standard anzupassen? 

Warum muss man bei uns das Rad immer noch mal neu erfinden? Gute Ansätze und Initiativen im 

ganzen Land werden bei uns immer noch mit teils fadenscheinigen Argumenten blockiert, nur um 

diese Schulstrukturen zu erhalten. Andere Länder, wie Finnland, England, Italien, die ebenfalls 

aufgrund internationaler Studien in ihrer Bildungspolitik Reformbedarf gesehen haben, haben einen 

radikalen Schnitt gemacht. Und das, obwohl auch sie nicht aus innerer Einsicht gehandelt haben, 

sondern meist aus diversen, oft wirtschaftlichen Nöten heraus. Das Ergebnis des Erfolgs beschreibt 

in einem Film sehr gut eine schwedische Lehrerin, die beide Systeme noch miterlebt hatte: „Erst 

als wir alle Kinder haben MUSSTEN, haben wir begonnen, uns um jedes einzelne zu 

kümmern“.  

 

Der Föderalismus begünstigt, dass niemand in Deutschland die Verantwortung für das schlechte 

Bildungssystem übernehmen muss. Jedes Bundesland für sich findet genug Ausreden, warum die 

vernichtenden Aussagen nur die anderen Bundesländer betreffen. Und durch die Teilung der 

Zuständigkeiten wird Bildungsreform zu einer schwammigen Sache. Wir sollten aufpassen, dass 

uns die halbherzigen Bildungsreformen der Länder nicht ins kulturelle und letztlich auch 

wirtschaftliche Abseits treiben. Die hoch gelobte „Durchlässigkeit“ des Systems wird uns da auch 

nicht retten. Sicher: Es gibt Veränderungen und Verbesserungen – auch in Baden-Württemberg.  

Die UN-Konvention einerseits und die Kinder mit Handicap andrerseits haben hier die Funktion 

von Katalysatoren. Es kommt mir aber so vor, als wäre im Moment das Hauptziel der Regierung, 

einerseits der BRKonvention genüge tun, ohne andrerseits die dringend notwendigen Struktur-

veränderungen durchführen zu müssen.  Nach dem Motto: „Wasch mich – aber mach mich nicht 

nass!“ 

 

Wir Eltern wollen jedenfalls nicht mehr hören, dass das eben alles langsam gehen müsse, weil man 

alle mitnehmen müsse bei diesem Prozess. Was wäre passiert, wenn der liebe Gott, als er uns Eltern 

ein behindertes Kind schenkte, auf unsere Bereitschaft oder auf unsere wie auch immer gemeinte 

Befähigung hätte warten müssen...? Wir wollen jedenfalls, dass nicht irgendwelche Erwachsenen 

oder Institutionen  „mitgenommen“ werden müssen. Wir wollen, dass jetzt endlich einmal unsere 

Kinder mitgenommen werden! Und zwar ohne, dass wir uns wie bisher auch noch vorwerfen 

lassen müssen, wir würden den Kindern an der Sonderschule die sonderpädagogischen Ressourcen 

wegnehmen. Ich kann als Ärztin auch nicht zum Beispiel übergewichtigen unsportlichen 

Diabetikern vorwerfen, sie nähmen durch ihre falsche Lebensweise anderen Patienten Ressourcen  
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weg... Die Ressourcenfrage der Sonderpädagogik an den Schulen ist eine Frage der Organisation, 

der Einstellung zu Bildungsfragen und vor allem der Haltung  gegenüber Kindern im Allgemeinen 

und Menschen mit Handicap im Besonderen. Wir müssen uns als Bürger und als Staat doch einmal 

ehrlich fragen: Was wollen wir eigentlich? Hier ein bisschen Hochschulförderung, da ein bisschen 

Behinderte integrieren, dort die Hauptschüler in gute Werkrealschüler und schlechte Förderschüler 

teilen? Alles nur, um das System zu erhalten, damit die zukünftigen „Leistungsträger“, die wir ja in 

den höheren Bildungsgängen vermuten, in scheinbarer Ruhe ohne die vermeintliche Bremse von 

Schwachen, Behinderten und Störern sich der Illusion einer exzellenten Bildung hingeben können? 

Dann werden die Stipendien für die Begabten noch von 2 auf 10% erhöht und schon haben wir 

nachweislich wieder etwas für die Bildung in unserem Lande getan... 

Geben wir doch jedem Kind einen „Förderrucksack“ an bedarfsorientierten Ressourcen mit 

auf den Weg, unabhängig vom Ort der Förderung. Wenn das in Schweden funktioniert, 

warum sollte es bei uns nicht funktionieren? 

Maria Montessori hat schon gesagt: „Was den Schwachen fördert, bringt den Starken zur 

Exzellenz.“ Wir fordern, dass endlich der viel beschriebene Paradigmenwechsel, der in vielen 

Köpfen in der Bevölkerung schon lange da ist und außerdem von vielen Verbänden, nicht mehr nur 

von uns Eltern von Kindern mit Handicap gefordert wird, endlich auch in der Politik Einzug hält. 

Wie wollen wir denn – bitte schön – Migrantenkinder integrieren, wenn wir nicht einmal willens 

sind, unsere eigenen Schwächsten der Gesellschaft in unserer Mitte aufzunehmen und willkommen 

zu heißen? Wir brauchen eine Exzellenzinitiative, ja! Aber nicht nur für die Hochschulen, sondern 

für das gesamte Schulsystem. Wir brauchen den gemeinsamen Unterricht bis zur 10. Klasse 

Ich möchte nicht mehr hören müssen, dass unsere gymnasialen Austauschschüler aus dem Ausland 

zurückkommen und fragen: „Mama, wo sind denn bei uns die Behinderten?“ Wir müssen aufhören, 

von Staats wegen die Kinder für die „Unzulänglichkeiten“ der Erwachsenen haften zu lassen, egal 

ob diese Eltern Migranten sind, ob sie sich aus anderen Gründen nicht um ihre Kinder kümmern 

können oder wollen oder ob sie nur ein behindertes Kind auf die Welt gebracht haben. 

Wir brauchen eine Exzellenzinitiative – für alle Kinder! 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!  

Im Oktober 2009 Dr. Alexandra Palzer 
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Schriftliche  Stellungnahme Mechthild Ziegler, Verband Lernen Fö rdern 
Baden-Württemberg 
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Weitere Diskussionsbeiträge 

 
„Ich denke schon auch, dass es Eltern geben wird, die sagen werden, für mein Kind möchte ich 

doch auch diese behütete oder besondere Form der Beschulung haben.“ 

 

„Es geht darum, dass jedes Kind verschiedenste Kinder erlebt. Dass Kinder mit und ohne 

Behinderungen in dem Bewusstsein aufwachsen, dass jeder seien eigenen Bedürfnisse hat und die 

in diesem Raum erfüllt werden können.“  

 

„Wir müssen auch Eltern jetzt helfen, denn die Kinder warten nicht mit dem Großwerden, bis wir 

Erwachsene unsere Projekte verwirklicht haben. Es gäbe etwas, was man ganz schnell umsetzen 

könnte, das wäre, den Klassenteiler zu verändern, wenn eine Schule Kinder mit Behinderung 

aufnimmt.“  

 

„Ich bin vom Landesverband der Gehörlosen in Baden-Württemberg, ich möchte mein Statement 

gern unter ein Motto stellen: Probieren statt blockieren, einfach mal was Neues wagen.“ 

 

„Mein Kind hat eine seelische Behinderung und hat in höchstem Ausmaße die Auswirkungen dieser 

Selektionspolitik am eigenen Leib erfahren. Diese Phase  ist dank der Hilfe von Frau Rastätter jetzt 

überstanden, unser Kind besucht heute die Realschule. Ich habe heute einen Satz gehört, der mich 

sehr erschüttert hat: Kinder sind nicht tragbar an der Regelschule. Man überlege einmal bitte: Wie 

empfindet ein Kind diesen Satz „Du bist nicht tragfähig“  - das möchte ich einfach mal so stehen 

lassen.“ 

 

„Ich habe an meiner Sonderschule Schulklassen der Grundschule mit dem Grundschullehrer und 

dem Grundschullehrplan aufgenommen. Nach wenigen Wochen kann ich sagen, da ist ein 

minderwüchsiges Kind dabei, das schon auf die Körperbehindertenschule gebucht war, und die 

Mutter ist happy, sie sagt, das ist das Beste was je passiert ist, und ich will sagen:  

Schulen sind alle Schulen, und alle Schulen sollen für Schulen für alle werden.“ 
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Schlusswort Bärbl Mielich MdL, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende, behindertenpolitische Sprecherin  

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Anhörung heute hat die große Chance der UN-Behindertenrechtskonvention auf einen 

grundlegenden Wandel und neue Wege zu einem Schulsystem für alle Kinder deutlich gemacht:  

Bei dem inklusiven Ansatz geht es darum die Regelschule so zu verändern, dass sie kompatibel ist 

für alle Kinder. Nicht Kinder werden kompatibel gemacht für ein Schulsystem, sondern Schule wird 

vom Kind her gedacht. Schule wird zu einem Lebens- und Lernort, an dem Kinder ihre 

Verschiedenartigkeit leben und gegenseitig voneinander profitieren. 

 

In der Diskussion wurde deutlich, dass es durchaus unterschiedliche Meinungen darüber gibt, 

welches Maß an Inklusion uns nicht überfordert. Der Inklusionsansatz fordert von allen ein hohes 

Maß an Anstrengung und Bereitschaft, sich einzulassen. Wenn wir Kinder mit Behinderungen nicht 

länger aussondern wollen, dann müssen wir das auch aushalten. Inklusion wird nur gelingen, wenn 

wir in einem zieldifferenzierten Unterricht jedes Kind nach seinen individuellen Fähigkeiten 

fördern. Die Ängste vieler Eltern, dass eine gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne 

Behinderung die Regelschulkinder behindere, müssen ernst genommen werden, sie lassen sich nach 

allen bisherigen Erfahrungen aber nicht untermauern: Untersuchungen zeigen, dass  

leistungsschwache  und leistungsstarke Kinder gleichermaßen von gemeinsamem Unterricht  

profitieren und die nicht Behinderten dabei ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Lernerfolg 

entwickeln. 

 

Die SonderpädagogInnen im Land haben ein großes Interesse daran, alte      Strukturen zu 

verändern und neue Wege zu beschreiten. Wir GRÜNE sind an ihrer Seite. Wir haben den Mut, ein 

inklusives Schulsystem voran zu bringen. In unserem Gesetzentwurf für die inklusive Schule sind 

deshalb Qualitätsstandards ein zentrales Anliegen. Unsere allgemeinbildenden Schulen müssen 

integrationsfähig ausgestattet werden. Dafür brauchen wir mehr als die Förderung durch aktuell 

0,38 Lehrerwochenarbeitsstunden pro Kind. Wir brauchen eine wissenschaftliche Begleitung von 

Inklusionsmodellen. Und wir müssen einen Ressourcen- und Kompetenztransfer von den 

Förderschulen in die Regelschulen organisieren und Kriterien entwickeln, nach denen die inklusive 

Schule zu einer nachhaltigen Schule der Zukunft werden kann. 
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Der Kostenfaktor spielt dabei eine entscheidende Rolle: Das Land muss die Finanzierung des 

individuellen zusätzlichen Förderbedarfs für Kinder mit Behinderung neu strukturieren und dabei 

auch die Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderungen an das Kind und nicht mehr an die 

Institution koppeln.   

 

Die wichtigen Anregungen aus der Anhörung werden wir GRÜNEN aufnehmen, wenn wir den 

Weg zur Inklusiven Schule in Baden-Württemberg mit- und ausgestalten. Grundsätzlich aber gilt: 

Für Kinder mit Förderbedarf in den Bereichen Hören und Sehen, geistige Entwicklung und 

Körperbehinderung soll es endlich ein uneingeschränktes Elternwahlrecht für den Förderort geben. 

Kinder mit Lern- und Sprachbehinderung brauchen aber keine Sonderschulen. Ihr Förderbedarf 

wird schrittweise in die umgebaute Regelschule integriert.  

 

Inklusion –inklusive Bildung ist möglich, sie bietet vor allem Chancen für alle Kinder und darum 

werden wir unsere Anstrengungen zur Umsetzung dieses Konzeptes weiterhin engagiert betreiben. 

Vielen Dank! 


